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Einladung zur Mitgliederversammlung 
am 

20. Mai 2019, Beginn 18:00 Uhr 
(Einlass ab 17:30 Uhr) 

 
Veranstaltungsort: 

Färberei  
Peter-Hansen-Platz 1 (für’s Navi ehemals Stennert 8), 42275 Wuppertal 

 
Tagesordnung Mitgliederversammlung: 

1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden:  Dr. Peter Scharfenberg 
2. Gastvortrag 

 

Öffentlicher Teil, zu dem auch interessierte Nichtmitglieder herzlich willkommen sind 
 

Immobilieneigentum im Generationswechsel 
 

Wie geht’s (weiter), wenn ich mein Haus an die Kinder abgeben will? 
 

Irgendwann ist es mal für jeden Hauseigentümer soweit, sich um die Nachfolge - auch zu seinem Grundbe-
sitz - zu kümmern. Oft scheuen die Eigentümer sich hiermit auseinanderzusetzen. Sei es, weil man sich noch 
nicht zu dem alten Eisen zählt oder weil man die Kinder, die ja bereits anderweitig beruflich eingespannt 
sind, nicht zusätzlich mit dem Alltagsgeschäft des Hauseigentums belasten will. So verständlich diese Ge-
danken sind, so ungünstig kann es sein, die Nachfolgegeneration erst dann mit ins Boot zu holen, wenn es 
gar nicht mehr anders geht. Diese stehen dann meist vor einem scheinbaren sie erschlagenden Berg von 
Aufgaben und Problemen. Hier sollte frühzeitig gegengesteuert und die Weichen gestellt werden, in dem 
rechtzeitig die junge Generation mit eingebunden wird und man diese mit seinem reichen Erfahrungsschatz 
lange begleiten kann. Dazu muss man aber auch Verantwortung abgeben und schaffen, wozu auch die 
Übertragung des Immobilieneigentums gehören kann. Zu den zahlreichen rechtlichen Möglichkeiten der 
Übertragung, wie z.B. Einräumung des Nießbrauchs, dauernde Lasten, Rentenzahlungen etc. konnten wir für 
die diesjährige Mitgliederversammlung als Gastredner einen spezialisierten Fachmann gewinnen. 

Referieren wird zu dem Thema  
 
 

Herr Notar Christoph Dahlkamp 
 

 
 
Danach wird die Mitgliederversammlung fortgesetzt mit den Tagesordnungspunkten: 
 

3. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
4. Wahl eines/einer Versammlungsleiter(s)/in 
5. Jahres- und Kassenbericht 2018 sowie Haushaltsplan 2019 
6. Bericht der Rechnungsprüfer 
7. Entlastung des Vorstands  
8. Wahl der Rechnungsprüfer 
9. Satzungsänderungen 
10. Wahlen zum Beirat  

(satzungs-/turnusgemäß scheiden zwei Beiratsmitglieder aus) 
11. Wahlen zum Vorstand  

(satzungs-/turnusgemäße Wahlen) 
12. Verschiedenes 

 
Haus + Grund Wuppertal und Umland 
       vormals Elberfeld von 1880 e.V. 

 

Dr. Peter Scharfenberg   Thorsten Groß 
 1. Vorsitzender         2. Vorsitzender 



Immobilien sind unsere Spezialität!
Deshalb sollten Sie uns
– Ihr Haus anvertrauen, wenn Sie verkaufen wollen
– Ihre Wohnung anvertrauen, wenn Sie vermieten wollen.

Haus und Grund Wuppertal und Umland e. V., Tel. 0202/47955-0, Fax 0202/47955-70
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„Eigentum verpflichtet“. Dieses Dik-
tum leitet Absatz (2) von Artikel 14 
des Grundgesetzes ein. Der nachfol-
gende Absatz (3) erlaubt Enteignun-
gen „zum Wohle der Allgemeinheit“ 
und Artikel 15 die „Sozialisierung“ 
von Grund und Boden, was in jüngs-
ter Zeit gewisse Kreise ermuntert, 
ganz unverhohlen die Praktikabilität 
von Willkürmaßnahmen zu disku-
tieren, mit denen Eigentümer jener 
Wirtschaftsgüter beraubt werden sol-
len, die die öffentliche Hand ihnen 
zuvor teuer verkauft hatte. 

Ein beliebtes politisches Handwerk-
zeug ist das Zweckentfremdungsver-
bot, dessen sich manche Städte mit 
fein ausgeklügelter Wortakrobatik 
bedienen und dabei auch vor Diffa-
mierungen („Hetze“) nicht zurück-
schrecken. Wenn jemand sein be-
baubares Grundstück jahrelang un-
bebaut lasse, sei er ein hartnäckiger 

„Bau-Verweigerer“ (Schädling?), der 
in Zeiten von Null- und Negativzin-
sen das Kapital zum Schaden der All-
gemeinheit in Grundstücken „parke“. 
(Und wer das Geld nicht gleich aus-
gibt, ist ein Konsumverweigerer?)

Eine Politik, die so redet, will Glau-
ben machen, das Verschwinden des 
Zinses sei die Folge höherer Gewalt. 
Mit anderen Worten: „Wir“ können 
nichts ausrichten. Wie aber jeder-
mann sieht, leidet der Zins unter den 
Maßnahmen der „göttlichen“ EZB. 
Die Zins-Krankheit könnte Morbus 
Draghi heißen. Nur bei einem wirk-
lich komplexen Geschehen wie dem 
Klima ist es anders. Das „verste-
hen“ alle und angeblich auch schon 
12-jährige Kinder, die wahrschein-
lich nicht den Unterschied zum Wet-
ter beschreiben könnten.

Wer nicht baut, riskiert Bußgelder bis 
50.000 € und Zwangsverkauf. (Ob 
das ärztliche Attest einer Baupho-
bie davor schützt, ist nicht belegt.) 
Der unfreiwillige Verkauf muß bis-
her noch zum Verkehrswert erfolgen, 
aber wo das Geld dafür nicht reicht 
(Berlin), wird auch Schlimmeres er-
wogen. Primär soll das Baugebot 
nach §176 Baugesetzbuch dafür her-
halten.

 Zum Baugebot führt der Wissen-
schaftliche Dienst des Deutschen 
Bundestages (WD 7  -3000 - 052/18) 
aus, die Gemeinde könne einem 
Grundeigentümer die Pflicht auferle-
gen, sein Grundstück entsprechend 
dem Bebauungsplan zu bebauen und 
im  Innenbereich, insbesondere zur 
Schließung von Baulücken, ein Bau-
gebot anordnen.

Diese Anordnung wäre ein einfacher 
Verwaltungsakt, doch davon sollte 
man sich nicht schrecken lassen. 
Noch kann der Baugrund für die Kin-
der, Enkel und andere Familienmit-
glieder vorgehalten werden. 

Warum widmen sich die Befürworter 
von Baugeboten nicht der eigentli-
chen Ursache des „Kapitalparkens“? 
Das Manöver lenkt davon ab, zu fra-
gen, wer zu wessen Nutzen und zum 
Schaden der Allgemeinheit die Null-
zinsen gedeihen läßt. Auskömmliche 
Zinsen vorausgesetzt, würde sich 
das Kapital gewiß effektivere Betäti-
gungsfelder suchen. 

Am Anfang war der bewußt in Kauf 
genommene Schaden zum Unwohle 
der Allgemeinheit. Die Folgen eines 
(zu kurz gedachten) „wir schaffen das 
schon“ rechtfertigen nicht die spätere 

Wohnungen schaffen per 
Grundgesetz
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Schadensbegrenzung durch 
Enteignung, egal wie 
heuchlerisch und scholas-
tisch wortreich verpackt 
sie daher kommt. [Der 
Dichter Rabelais hätte viel 
Freude an den derzeitigen 
sprachlichen Verrenkungen. 
Man denke nur an die vom 
deutschen Fiskus prakti-
zierte Unterscheidung zwi-
schen Kunstsammlungen 
(umsatzsteuerbegünstigt) 
und Kunstansammlungen 
(nicht begünstigt) (BFH V 
R 29/17), oder zwischen 
Entschädigung zum Markt-
wert (wie bei Ausübung 
eines Vorkaufrechts) und 

„unter Interessenabwä-
gung“.]

Das tieferliegende Problem 
besteht in der (gefühlten) 
schleichenden Beschädi-
gung des Rechtsstaates - 
von der kalten Entwertung 
neu angeschaffter PKWs 
(Diesel), den Ereignissen 
in Hamburg (G20) oder 

in einem Rest-Wald bei 
Hambach bis zum jahrelan-
gen „Übersehen“ der Herr-
schaft gewisser Familien 
(~Clans). Der wirtschaft-
liche Erfolg eines (demo-
kratischen) Staates hängt 
am subjektiven Staatsver-
trauen, schreiben D. Ace-
moglu und J. Robinson in 
ihrem Bestseller „Why Na-
tions Fail“ (Warum Natio-
nen scheitern). 

Alle warten auf den Zwi-
schenruf der achtjährigen 
Miss Sweetie Poe aus 
Cambridge „Bitte aufhö-
ren. Ich langweile mich!“, 
bekannt von der Ig-Nobel-
preis-Zeremonie (www.
improbable.com/ig/). Der 
Preis könnte auch für die 
klammen Per-Gesetz-Woh-
nungen-Schaffenden ganz 
hilfreich sein - eine Zehn-
trillionen Dollar Banknote 
(aus Zimbabwe, dem frühe-
ren Rhodesien). 

P. Scharfenberg

Tel. 0202 / 76 95 81 77
Fax 0202 / 76 95 81 78

info@laub-elektrotechnik.de
www.laub-elektrotechnik.de

Waisenstr. 14
42281 Wuppertal

· Elektroinstallation
· Schaltschrankbau
· Beleuchtungsanlagen
· Netzwerkverdrahtung

· Sat-/Kabelanlagen
· Sprechanlagen
· Telefonanlagen

ES LEBE DER GARTEN!
Seit mehr als 20 Jahren ist das Team von den Natursteinbrüchen
Bergisch Land ihr kompetenter Partner, wenn es um Natursteine
für Haus und Garten geht. Das Sor�ment reicht von Terrassen-
pla�en, Palisaden, Randsteinen und Blockstufen über Trocken-

mauersteine und Bruchsteine bis zu Spli� und Kies. Auch Gabionen
und dekora�ve Elemente wie Gartenbänke und Gartenmöbel,

Grani�iguren, Vogeltränken, Pflanztröge und vieles mehr können
die Kunden hier finden, ebenso Natursteinfliesen und Arbeits-

pla�en für den Innenbereich.
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Natursteinhandel-Ausstellungsgarten
Naturstein aus eigenen Brüchen und
aus aller Welt für Gewerbe und privat.

Auf über 20.000m²

Hahnenfurth 5 • 42327 Wuppertal
Auf dem Gelände der Kalkwerke Oetelshofen

Fon (0 20 58) 78 26 90 • www.natursteinbrüche.de
info@natursteinbrueche.de

Mo.–Fr. 07.00–17.30 Uhr, Sa. 09.00–13.00 Uhr Ste
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Poschen & Giebel GmbH · Postfach 110427 · 42304 Wuppertal

www.poschen-giebel.de
 Telefon *: 02 02 / 25 00 25 · E-Mail: info@poschen-giebel.de

* Anrufweiterschaltung zum Firmensitz in Haan

Auch im Notdienst

Zuverlässig seit 1919
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Selektive Grundsteuer?       

A u s ’ m  V e r e i n
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Aufgepasst
Prüfen Sie neue Mieter – mit dem Solvenz-

check von HAUS + GRUND 
für € 16,50 + MwSt.

Immobilien sind unsere Spezialität!

Deshalb sollten Sie uns
–  Ihr Haus anvertrauen, wenn Sie verkaufen wollen
–  Ihre Wohnung anvertrauen, wenn Sie vermieten wollen.

Haus und Grund Wuppertal und Umland e. V., Tel. 0202/47955-0, Fax 0202/47955-70

Sie bezahlen Leistungen, 
die allen Einwohnern in 
der Gemeinde nützen, von 
denen also die Allgemein-
heit profitiert. Genau des-
halb ist die Grundsteuer für 
Vermieter (bisher) umlage-
fähig. Es ist keine exklusiv 
bei Ausgewählten erhobene 
selektive Vermögensteuer. 
Als solche würde sie das 
Gleichbehandlungsgebot 
(Grundgesetz, Artikel 3) 
verletzen.

Wie kommt man wohl 
auf die dreiste „Idee“? Ist 
es wirklich nur Chuzpe? 
Aus Montreal (Canada) 
erreicht uns die Erkennt-
nis der BCA-Analysten 
(www.bcaresearch.com), 
der durchschnittliche In-
telligenzquotient (IQ) sei 
in der westlichen Welt im 
Rückgang. Man möchte 
angesichts grassierenden 
Dumpfwissens (Darwin? 
Lies die Bibel.) und Glaube 
an drohende Katastrophen 
(Rinderwahnsinn, AIDS, 

Waldsterben) und allgegen-
wärtige Schein-Gefahren 
(Impfen: bitte nur die ande-
ren) sofort zustimmen.

Die Ursachen verminderter 
Hirnleistung sind schnell 
ausgemacht. Mathematik 
ist abgewählt, Kopfrech-
nen überflüssig. Wofür gibt 
es Taschenrechner? Selbst 
orientieren trotz Navigati-
onsgerät - was soll das brin-
gen? Logisch denken? Bald 
gibt es KI (künstliche In-
telligenz). Braucht es dann 
überhaupt noch menschli-
che Intelligenz?

Ich stelle mir vor, der kol-
lektive Grundsteuer-Unsinn 
könnte eine ganz einfache 
Ursache haben. Vielleicht 
verhalten sich die Mütter 
der kruden Idee vom se-
lektiven „Bürger-Melken“ 
als Mütter ganz normal. 
Nur sie können die Schön-
heit ihres hässliches Kin-
des „sehen“. Der Beifall 
der wissenden Claqueure 

ist aus der Geschichte von 
des Kaisers neuen Kleidern 
(Hans Christian Andersens 
Märchen) bekannt. Auf das 
„Der ist ja nackt!“ rufende 
Kind muss noch gewartet 
werden.

Öffentliche Verkehrsmit-
tel, Verkehrswege, Parks, 
Museen, Theater, Konzert-
häuser - sie alle hätten ohne 
Grundsteuer kaum Bestand. 
Fahren Mieter in Wupper-
tal nicht mit Schwebebahn 
oder Bus, gehen weder in 
einen Park noch ins Mu-
seum und waren noch nie in 
der Wuppertaler Stadthalle? 
Existieren diese kommuna-
len Angebote nur für Eigen-
heimbesitzer und Vermie-
ter? Wer sie nicht braucht, 
wird dort leben wollen, wo 
dafür kaum Aufwendungen 
erforderlich sind und die 
Grundsteuer entsprechend 
niedrig ist. Dabei wird häu-
fig, wie von den sprichwört-
lichen „Milchmädchen“, 
ein Pendler-Vorteil errech-

net und die Kosten (Zeit 
und Geld) täglicher Pendel-
fahrten werden übersehen. 
Offenbar schätzen wir, die 
in Wuppertal Wohnenden, 
aber die kommunalen An-
gebote und nutzen sie, auch 
wenn uns die Höhe der 
Hebesätze ein berechtigter 
Grund zum Einspruch ist. 
Also sollten wir alle, Mieter 
und Eigentümer, auch zahlen.

Es ist die Aufgabe aller, 
die kommunalen Finan-
zen nicht versiegen zu las-
sen. Allein die Eigentümer 
schröpfen zu wollen, ist 
eine Politik, die an jene Zei-
ten der Medizingeschichte 
erinnert, als nach der (heute 
überlebten) Lehre von Ga-
lenos (2. Jh. n. Chr.) die Ba-
lance der Körpersäfte durch 
Aderlass wieder hergestellt 
werden sollte.
 
*U-20: unter 20% der Wählerstim-
men; bei 50% Wahlbeteiligung haben 
90% der Wahlberechtigten diese Partei 
nicht gewählt.

Grex 

Hier steht der ausgestopfte Schnick. Wer dick und faul, hat selten Glück.
(aus W. Busch: Die Strafe der Faulheit)

War es einem Zufall geschuldet oder eine verborgene 
Gesetzmäßigkeit? Am 22. März, dem Internationa-
len Tag des Faulenzens, schaffte es eine Eilmeldung 
in die Medien, wonach die von den Gemeinden erho-
benen Grundsteuern nach Wunsch und Willen einer 
U-20-Volkspartei* die vermietenden Eigentümer fortan 
alleine tragen sollen. Was machen die Kommunen wohl 
mit diesem Steuergeld? 
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Urteile in 
Kurzfassung
zusammengestellt von 
RA Klaus Riske

Alter schützt vor 
Kündigung
Der kündigungsbedingte 
Verlust der gemieteten 
Wohnung stellt für Mieter 
hohen Alters grundsätz-
lich eine Härte dar, die 
- im Regelfall - die Fort-
setzung des Mietverhält-
nisses gebietet (LG Ber-
lin, Urteil vom 12.03.2019 
- 67 S 345/18)

Vertrag schützt 
vor Umbau 
Der Mieter gewerblicher 
Räume kann verlangen, 
dass der Vermieter keine 
lärm-, erschütterungs- 
und staubintensiven 
Umbau- und Modernisie-
rungsarbeiten im gesamten
Haus zur Ermöglichung 
einer anderen Nutzung 
durchführt. Er ist auch 
nicht zur Duldung der 
Arbeiten außerhalb der 
üblichen Bürozeiten oder 
am Wochenende ver-
pflichtet, wenn auch zu 
diesen Zeiten gearbei-
tet wird (OLG Frankfurt 
am Main, Urteil vom 
12.03.2019, Az.: 2 U 3/19). 

Ist die Nebenkostenabrech-
nung auf dem Weg gebracht, 
zeigen sich Mieter häufig 
uneinsichtig hinsichtlich der 
Kostenansätze einer solcher 
Nebenkostenabrechnung. 
Hier wird meistens dann 
nach dem Motto: „es kann 
nicht richtig sein, was nicht 
richtig sein soll“ argumen-
tiert. Daraus folgend werden 
in Bausch und Bogen ohne 
jede nähere Begründung die 
Kostenhöhe einfach in Ab-
rede gestellt.

So auch in einem vom OLG 
Karlsruhe (Az. 8 U 87/15) 
behandelten Fall. Dort 
zeigte sich die Mieterin ei-
nes Gewerberaummietver-
hältnisses hinsichtlich meh-
rerer Nebenkostenabrech-
nungen über verschiedene 
Jahre nicht ausreichend 
informiert und meinte des-
wegen die Nachzahlungen 
nicht leisten zu müssen. 
Die Mieterin bestritt u.a. 
den Kostenansatz bei den 
Positionen Inspektion/War-
tung und tat diese jeweils 
pauschal als nicht nachvoll-
ziehbar ab.

Mit dieser Einstellung 
setzte sich die Mieterin aber 

Einwendungen gegen die Betriebskosten-
abrechnung

vor Gericht nicht durch. 
Das Gericht erklärte der 
Mieterin, erst wenn diese 
erfolglos eine Einsicht ver-
langt hätte und diesem nicht 
entsprochen worden wäre, 
hätte für sie die Möglichkeit 
bestanden, einfach pauschal 
die Kostenansätze zu be-
streiten.

Ferner hob das Gericht 
hervor, falls der Mieter 
eine Belegeinsicht ver-
langt, nach der Gesetzes-
lage dem Vermieter nicht 
vorgeschrieben ist, auf das 
bloße Einsichtnahmever-
langen mit einem Termin-
angebot reagieren zu müs-
sen. Vielmehr müsse der 
Mieter, falls der Vermieter 
kein Terminangebot macht, 
sich zum Vermieter bege-
ben. Erscheint der Mieter 
dann nach einer entspre-
chenden Ankündigung in 
den Geschäftsräumen des 
Vermieters zu den üblichen 
Geschäftszeiten oder im 
Falle eines privaten Klein-
vermieters werktags in den 
Abendstunden, muss der 
Vermieter sofort Belegein-
sicht gewähren, weil der 
Anspruch auf Belegeinsicht 
nach Zugang der Abrech-

nung gemäß § 271 Abs. 1 
BGB sofort fällig ist.

Auf Letzteres kam es sogar 
gar nicht an, da die Vermie-
terin mindestens zweimal 
die Belegeinsicht angeboten 
hatte. 

Anmerkung:
So erfreulich die Auffassung 
des Gerichts zu dem Tätig-
werdenmüssen des Mieters 
ist, so sehr irritiert aber auch 
die weitere Auffassung, dass 
der Mieter einfach nur nach 
entsprechender Ankündi-
gung im Falle eines privaten 
Kleinvermieters werktags in 
den frühen Abendstunden 
nur vor Ort erscheinen muss 
und ihm dann auch sofort 
die Belegeinsicht zu gewäh-
ren ist. Ob dies immer mit 
dem Gebot der gegenseiti-
gen Rücksichtnahme ver-
einbar ist und auch andere 
Gerichte dieser Auffassung 
folgen, bleibt mit Zweifeln 
besetzt und ist abzuwarten. 
Zumindest kann der Ver-
mieter sich auf diese Ent-
scheidung berufen, wenn es 
darauf ankommt. 

Tipp: Da oft Mieter nur 
Verzögerungen über For-
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Hier 

könnte 

Ihre 

Anzeige

stehen!

Wir beraten 

Sie gerne.

Telefon
0 23 24/2 58 22

e-mail: 
andreas.wimmers@gmx.de

Gern unter-
stützen wir Sie

bei dem Verkauf Ihrer
 Immobilie oder helfen Ihnen

bei der Vermietung Ihrer
 Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de

Wir 
suchen neue 

Verkaufs-
objekte

Eine Werteinschät-
zung übernehmen wir

kostenlos.

Angebote 
bitte an 

Haus und Grund 
Tel.: 02 02 / 4 79 55-0

Neumitglieder-Werbung
Wir überweisen für jedes 

Neumitglied, das Sie für  unseren
Verein geworben haben, 
eine attraktive  Prämie!

Voraussetzung:
Aufnahmegebühr und erster

 Mitgliedsbeitrag sind bezahlt!

Gern unterstützen 
wir Sie 

bei dem Verkauf Ihrer  Immobilie
oder helfen Ihnen bei der Vermie-

tung Ihrer  Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de

Aufgepasst
Prüfen Sie neue Mieter –
mit dem Solvenzcheck 
von HAUS + GRUND 

für € 19,95 inkl. MwSt.

Unsere 
Mietverträge
werden ständig durch 

unsere Juristen auf 
Rechtssicherheit geprüft, 

aktualisiert und angepasst.
Diese können in den 

Formaten DIN A5 und 
DIN A4 erworben werden. 

Für Formulare nutzen Sie bitte auch
unseren Postservice.

Kündigung! 
Wenn‘s einem stinkt
Wenn es um die Sauberkeit 
der Wohnung geht, treffen 
vielfach nicht nur unter-
schiedliche Auffassungen 
über Lebensqualitäten son-
dern einfach mal auch nur 
Bequemlichkeit oder der 
Steuerungsverlust der eige-
nen Lebensführung aufein-
ander. 

Das AG München (Az. 416 
C 5897/18) hatte zu Letzte-
rem – nämlich einen  „Mes-
si“-Fall - zu entscheiden. 

Nach 22- jähriger Mietzeit 
erreichte die Vermieterseite 
aus dem Haus Beschwerden 
über unerträgliche Geruchs-
belästigungen ausgehend 
von der Wohnung eines 
Mieters. Den Beschwer-
den waren zwei Fotos, die 
einen vermüllten und ver-
wahrlosten Zustand der 
Küche zeigten, beigefügt. 
Hieraufhin wurde der Mie-
ter unter Fristsetzung auf-
gefordert, die Wohnung in 
einen ordnungsgemäßen 
Zustand zu versetzen sowie 

die Vermüllung und vor-
handene Schäden zu besei-
tigen. Nach Ablauf der Frist 
kam es zu einem Besichti-
gungstermin, zu dem sich 
ein schlimmer Zustand der 
Wohnung zeigte. 

Der Flur der Wohnung war 
mit Müll, Papier und Schutt 
knöcheltief bedeckt. In 
einer Kiste lagen angebro-
chene Katzenfutterdosen 
und die Decke war mit In-
sektennester überzogen. Im 
Schlafzimmer befand sich 
derart viel Unrat auf dem 
Boden, dass man dieses gar 
nicht betreten konnte. Der 
Boden des Wohnzimmers 
war in Teilen ebenfalls mit 
Müll, Papier- und Teppich-
resten und vieles mehr be-
deckt. Die Küche war stark 
vermüllt. Die Spüle war 
überfüllt von Schmutzwas-
ser und schmutzigem Ge-
schirr und sonstigen Gegen-
ständen. Aus dem Wasser-
hahn lief fortwährend ein 
dünner Wasserstrahl. Die 
Arbeitsplatte war durch-

Abrechnungsdienst und

Verbrauchserfassung
Abrechnung · Service
Als zuverlässiger Partner von Immobilienbesitzern im Bergischen 
Land sorgen wir für die reibungslose Erfassung und transparente 
Abrechnung von Heiz- und Nebenkosten.

Tel. 0202 – 2836850
www.alphamess-bl.de · info@am-bl.de

Miteigentümer bleibt 
trotz Veräußerung Ver-
mieter 
Bei Vermietung einer 
Wohnung durch zwei 
Miteigentümer bleiben 
beide auch dann Vermie-
ter - und ist eine Kün-
digung gegenüber dem 
Mieter demgemäß von 
beiden Vermietern aus-
zusprechen -, wenn der 
eine seinen Miteigen-
tumsanteil später an 
den anderen veräußert. 
Auf einen solchen Eigen-
tumserwerb findet § 566 
Abs. 1 BGB weder direkte 
noch analoge Anwen-
dung (BGH, Beschluss 
vom 09.01.2019 - VIII ZB 
26/17). 

malspielereien erreichen 
wollen, empfehlen wir, 
wenn eine Einsichtnahme 
verlangt wird, hier nicht 
lange zu fackeln und direkt 
am besten in nachweisbarer 
Art zwei oder drei Termine, 
die zudem ein breites Spek-
trum abdecken, was die 
Uhrzeiten oder die Wochen-
tage (hier ist an berufstätige 
Mieter zu denken) betrifft. 
Mit einem solchen Ver-
halten zeigt der Vermieter 
klare Kante und unterbindet 
sofort gekünzelt erzeugte 
Förmeleien. Danach gehört 
aber auch, nachdem der 
Mieter die angebotenen Ter-
mine nicht wahrnimmt und 
weiterhin nicht zahlt, ein 
weiteres konsequentes Ver-
halten im Forderungsma-
nagement bis hin zur kurz-
fristigen Klageerhebung 
oder der Erwirkung eines 
gerichtlichen Mahnbeschei-
des mit einzuplanen.

RA Dirk-Ingmar Wimmershoff

feuchtet und hinter dem 
Spülbecken eingebrochen. 
Es waren dort Schimmel 
erkennbar. Im Badezimmer 
war der Boden feucht und 
verdreckt. Müll und Un-
rat quollen aus dem Flur in 
das Badezimmer hinein. Im 
Besonderen ging von der 
Wohnung ein starker Ge-
ruch aus. Wegen dieser Ver-
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wahrlosung und Vermül-
lung der Wohnung erfolgte 
zwangsläufig die fristlose 
Kündigung des Mietver-
hältnisses. 

Das Gericht, das angeru-
fen werden musste, weil 
der Mieter nicht auszog, 
bestätigte die vermietersei-
tige Kündigung. Es machte 
deutlich, dass ein wichtiger 
Grund zur fristlosen Kün-
digung dann vorliegt, wenn 
der Mieter die Mietsache 
durch Vernachlässigung er-
heblich gefährdet und dies 
war vorliegend gegeben, 
da diese nicht mehr nur 
als bloß unordentlich be-
zeichnet werden konnte. 
Auch sei das Vorgefundene 
durch die Folge einer ver-
tragsmäßigen Abnutzung 
eines langjährig bestehen-
den Mietverhältnisses nicht 
abgedeckt. Aber nicht nur 
dieses sondern auch der ex-
treme aus der Wohnung in 
andere Wohnungen hinein-
gelangene Geruch infolge 
der Vermüllung rechtfer-
tigte die Kündigung, da hie-
rin eine nachhaltige schuld-
hafte Störung des Hausfrie-
dens lag. 

Anmerkung:
Über die Reinlichkeit in ei-
ner Wohnung, aber auch bei 
dem Dauerthema der Trep-
penhausreinigung herrscht 
regelmäßig Streitpotential 
zwischen dem Vermie-
ter und dem Mieter, wenn 

letzterer nachlässig mit 
seinen Sorgfaltspflichten 
an der Wohnung oder im 
Treppenhaus umgeht. Aber 
ganz so leicht lässt sich oft 
eine Kündigung hieraus 
nicht ableiten, da die Ge-
richte sehr großzügig sind, 
bis diese eine ausreichende 
Vernachlässigung einer 
Mietwohnung oder gar der 
Treppenhausreinigungs-
pflicht als gegeben sehen. 

Die größten Schwierigkei-
ten bestehen für den Ver-
mieter bereits im Vorfeld, 
wenn er nämlich ausrei-
chend Informationen und 
rechtssicher dokumentieren 
muss, wie es denn so um 
die Wohnung und die Rei-
nigung des Treppenhauses 
bestellt ist. Viele Mieter 
lassen nicht so bereitwillig, 
wie der aus dem vorliegen-
den Fall den Vermieter die 
Wohnung besichtigen. Dies 
ist aber gerade erforder-
lich, um überhaupt genü-
gend Informationen für eine 
etwaige Abmahnung und 
Nachfristsetzung zur Män-
gelbeseitigung an den Mie-
ter stellen zu können. Re-
gelmäßig ist in derartigen 
Fällen ein langer Gang für 
den Vermieter angesagt. Er 
muss meist schon das Be-
sichtigungsrecht einklagen, 
um überhaupt dann nach 
Besichtigung erst einmal 
eine Abmahnung verbun-
den mit einer Fristsetzung 
schreiben zu können. Und 

sodann wiederholt sich das 
Ganze, wenn er eine wei-
tere Besichtigung benötigt, 
um zu sehen, ob hier der 
Abmahnung Folge geleistet 
wurde oder doch nicht. Von 
daher sollte der Vermieter 
dann schon bei den ersten 
Besichtigungsversuchen 
gegebenenfalls gar nicht so 
sehr mit den Beschwerden 
in die Haustür fallen, son-
dern mit sanften Worten 
versuchen, den Mieter zu 
einer Besichtigung zu be-
wegen. Ist dann einmal eine 
solche Besichtigung ermög-
licht worden, ist das Vorge-
fundene ausreichend zu do-
kumentieren. Der Idealfall 
wäre es natürlich, wenn der 
Mieter erlaubt, hier eine Fo-
todokumention zu machen. 
Dies wird aber nicht immer 
gelingen. Von daher sollte 
immer ein - wenn möglich 
fachkundiger - Zeuge mit-
genommen werden und 
nach erfolgter Besichtigung 
ein dezidiertes umfassen-
des Gedächtnisprotokoll zu 
dem Vorgefundenen gefer-
tigt werden. 

Ähnlich schwierig ist es mit 
der Treppenhausreinigung, 
die besonders mit einen Fä-
cher von Beweisproblemen 
behaftet ist. Vom Mieter 
wird regelmäßig bestritten, 
dass er diese nicht oder un-
ordentlich gemacht habe. 
„So müsse nachdem geputzt 
wurde, irgendjemand durch 
das Treppenhaus geschritten 

Abbruch muss vollständig 
sein  
Der Umstand, dass der 
Mieter Einrichtungen in 
der Mietsache nicht ent-
fernt, kann der Annahme 
einer Rückgabe dann ent-
gegenstehen, wenn we-
gen des Belassens der 
Einrichtungen (hier: Ent-
fernung einer Leichtbau-
metallhalle ohne Besei-
tigung der Fundamente) 
nur eine teilweise Räu-
mung des Mietobjekts 
anzunehmen ist (KG, Ur-
teil vom 25.02.2019 - 8 U 
6/18).

Reparaturen sind zügig 
vorzunehmen 
Es ist als fahrlässiges 
Verhalten des Vermie-
ters zu werten, wenn er 
zwar nach einem Was-
seraustritt aus einem in 
der Decke verlaufenden 
Rohr den Schaden so-
fort durch eine Fachfirma 
untersuchen, dann aber 
nicht sofort den festge-
stellten Riss am Abwas-
serrohr beseitigen lässt, 
sondern erst mehr als 
eine Woche später - nach 
dem erneuten Bruch des 
Rohres - tätig wird (OLG 
Brandenburg, Urteil vom 
19.02.2019 - 3 U 59/17).
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weiter, Ihr Nachbar freut sich.

BGH eine weitere nicht vorherseh-
bare Kehrtwende. Klauseln, die
wortwörtlich noch vor Kurzem für
zulässig erklärt worden sind, gelten
nun nicht mehr. Dies hat massive
Auswirkungen auf die Praxis. Künf-
tig wird es noch schwerer sein, Re-
novierungsansprüche durchzuset-
zen. 

Da die Rechtsprechung des BGH
nicht nur für künftige Vertragsge-
staltungen gilt, sondern auch rück-
wirkend, sind alle laufenden Ver-
tragsverhältnisse ebenso betroffen
wie bei Gericht anhängige Verfah-
ren, bei denen die Richter jetzt nach
neuer Rechtsprechung entscheiden
müssen.
Aus der geänderten Rechtspre-
chung werden sich eine Fülle weite-
rer Fragen ergeben, die erneuter
Prozesse und weitergehender BGH-
Rechtsprechung bedürfen. So wird
insbesondere zu klären sein, was
man unter einer "renovierten" Woh-
nung zu verstehen hat. Desweiteren
ist zu entscheiden, wie bei Wohnun-
gen zu verfahren ist, die mit frisch-
gestrichenen Wänden und Decken,
jedoch ohne erneuerten Tür- Fens-
ter- und Heizkörperanstrich über-
geben werden. 

Weitere Fragen stellen sich für den
Bereich farblicher Veränderungen
durch den Mieter. Entsprechendes
gilt für exzessives Rauchen und da-
durch verursachte Nikontinverfär-
bungen. 

Aus Fachkreisen erwartet werden
Entscheidungen, nach denen die
formularvertragliche Abwälzung
von Schönheitsreparaturen auf den
Mieter auch bei Überlassung von re-
novierten Wohnungen unzulässig
bleibt, wenn nicht die Einschrän-
kung gemacht wird, dass der Mieter
nur für solche Renovierungen zu-
ständig ist, die er durch seinen Ge-
brauch verursacht hat.
Soweit Verträge umgekehrt vorse-
hen, dass der Vermieter nicht ver-
pflichtet ist, dem Mieter bei Bedarf
die Wohnung zu renovieren, steht
auch dies auf dem Prüfstand.

Selbst die Frage, ob es im Hinblick
auf das Transparenzgebot reicht, im
Mietvertrag von Schönheitsrepara-
turen zu sprechen, ohne diese näher
zu definieren wird im Moment offen
diskutiert. 

All dies ist nicht erfreulich und
zwingt uns zu einer erneuten Um-

stellung unserer Mietverträge. Wir
werden diese wieder einmal an die
geänderte Rechtsprechung und die
für die Zukunft erwarteten Ent-
scheidungen anpassen. 

Für den Fall von Neuvermietungen
empfehlen wir - soweit dies möglich
ist - individuelle Regelungen zu tref-
fen. Allgemeine Formulierungsvor-
schläge hierzu sind leider nicht
möglich, da die Regelungen ja indi-
viduell sein sollen. 

Für laufende Mietverhältnisse
könnte durch Zusatzvereinbarun-
gen "nachgebessert" werden. Al-
lerdings steht und fällt der Erfolg
entsprechender Bemühungen mit
der Bereitschaft des Mieters, den
gewünschten Zusatz zum Mietver-
trag zu unterschreiben. Zwingen
kann man ihn hierzu nicht.

In der nächsten Ausgabe des Eigen-
tümerjournals werden wir weiter
berichten. 
RA Klaus Riske



VON FALL ZU FALL

MAI 2019 EIGENTÜMERJOURNAL 9

Zulässigkeit von Kündigungsausschlüssen
Gerne werden zwischen 
dem Vermieter und Mieter 
im Vertrag aus verschie-
densten Gründen Regelun-
gen zum Kündigungsrechts-
ausschluss mit vereinbart. 
So auch in einem Fall des 
Bundesgerichtshofs (Az. 
VIII ZR 200/17).

In diesem Fall begehrte der 
Vermieter die Räumung ei-
ner in einem Zweifamilien-
haus gelegenen Wohnung. 
Die Mieter hatten diese 
Wohnung im Jahre 2013 
von der Rechtsvorgängerin 
des Vermieters angemietet. 
Für den Vertrag war ein For-
mular verwendet worden, 
welches einer der Mieter er-
worben hatte und diesen zu 
den Vertragsverhandlungen 
mitbrachte. In diesem For-
mular hieß es unter weite-
rem zur Mietzeit und anderem:

Der „Kündigungsverzicht“ 
wurde bei Abschluss des 
Mietvertrages handschrift-
lich angekreuzt; eine Ver-
zichtsdauer wurde nicht ein-
getragen und die Passagen 
„maximal vier Jahre“ sowie 
„(maximal vier Jahre ab 
Vertragsschluss)“ wurden 
gestrichen. 
Der im Fall klagende Ver-
mieter trat in 2015 durch Ei-
gentumserwerb in das Miet-
verhältnis ein. Er kündigte 
das Mietverhältnis mehr-
fach mit Schreiben wegen 

sein und dieses wieder ver-
schmutzt haben“, lautet ein be-
liebtes Gegenargument. Wenn 
man dann keine Zeugen hat, 

sitzerverein besorgt hätten, 
jedoch dies nur auf entspre-
chenden Wunsch des dama-
ligen Vermieters. 
Außerdem ist es nach der 
Ansicht des BGH’s zu-
lässig, dass die Vertrags-
parteien die ordentliche 
Kündigung eines Mietver-
hältnisses über eine Indivi-
dualvereinbarung auch für 
sehr lange Zeiträume bis hin 
sogar zu einem dauerhaften 
Ausschluss des ordentlichen 
Kündigungsrechts verein-
baren könnten. Eine Grenze 
sei erst dann erreicht, wenn 
z.B. eine Zwangslage einer 
Partei ausgenutzt würde. 
Da dies vorliegend nicht 
der Fall sei, hatte der BGH 
keine Bedenken gegen 
den Kündigungsrechtsaus-
schluss, so, dass sich der 
Vermieter mit seinen Eigen-
bedarfskündigungen nicht 

durchsetzen könne, und 
zwar für immer. 

Resümee
Die Entscheidung zeigt, wie 
unberechenbar der Ausgang 
eines gerichtlichen Verfah-
rens über den gerichtlichen 
Instanzenzug hindurch sein 
kann. Auch zeigt sich, dass 
mit Kündigungsverzichten 
durchaus behutsam um-
gegangen werden sollte. 
Es besteht zwar häufig ein 
wechselseitiges oder nach-
vollziehbares Interesse der 

Eigenbedarf. Da die Mieter 
den Kündigungen keine 
Folgen leisteten, wurde aus 
der Angelegenheit eine Ge-
richtssache. 
Nachdem das Amtsgericht 
in den Regelungen zum 
Kündigungsverzicht einen 
individuellen und dauerhaf-
ten quasi immerwährenden 
Ausschluss der ordentli-
chen Kündigung sah, wurde 
zwangsläufig die Klage ab-
gewiesen. Demgegenüber 
sah die nächste Instanz dies 
anders. Das angerufenen 
Landgericht gab dem Ver-
mieter Recht, da es nach 
seiner Auffassung der unbe-
fristete Kündigungsverzicht 
nicht einer AGB - rechtli-
chen Inhaltskontrolle stand 
hielt und unwirksam sei, 
wenn er einen Zeitraum von 
vier Jahren überschreitet. 
Von besonderer Bedeutung 

war für das Landgericht, 
dass die Beklagten, die den 
Vertragsvordruck besorgten, 
als Verwender des Formu-
lars galten.
Damit war die Sache aber 
noch nicht zu Ende, son-
dern der BGH äußerte sich 
dann in weiterer Instanz zu 
dem Fall. Dieser wiederum 
sah die Sache ganz anders. 
Für ihn waren die Mieter 
nicht Verwender im Sinne 
des AGB-Rechts, da diese 
zwar die Verträge sogar bei 
einem Haus- und Grundbe-

Zulässigkeit von Kündigungsausschlüssen 
 
Gerne werden zwischen dem Vermieter und Mieter im Vertrag aus verschiedensten Gründen Rege-
lungen zum Kündigungsrechtsausschluss mit vereinbart. So auch in einem Fall des Bundesgerichts-
hofs (Az. VIII ZR 200/17). 
 
In diesem Fall begehrte der Vermieter die Räumung einer in einem Zweifamilienhaus gelegenen 
Wohnung. Die Mieter hatten diese Wohnung im Jahre 2013 von der Rechtsvorgängerin des Vermie-
ters angemietet. Für den Vertrag war ein Formular verwendet worden, welches einer der Mieter 
erworben hatte und diesen zu den Vertragsverhandlungen mitbrachte. In diesem Formular hieß es 
unter weiterem zur Mietzeit und anderem:  
 

„Kündigungsverzicht (maximal vier Jahre) 
 
Das obige Mietverhältnis wurde auf unbestimmte Zeit geschlossen. Beide Mietparteien ver-
zichten wechselseitig bis zu_________________________ (maximal vier Jahre ab Vertragsab-
schluss) auf ihr Recht zur ordentlichen Kündigung des Mietvertrages.“ 

 
Der "Kündigungsverzicht" wurde bei Abschluss des Mietvertrages handschriftlich angekreuzt; eine 
Verzichtsdauer wurde nicht eingetragen und die Passagen "maximal vier Jahre" sowie „(maximal vier 
Jahre ab Vertragsschluss)" wurden gestrichen.  
 
Der im Fall klagende Vermieter trat in 2015 durch Eigentumserwerb in das Mietverhältnis ein. Er 
kündigte das Mietverhältnis mehrfach mit Schreiben wegen Eigenbedarf. Da die Mieter den Kündi-
gungen keine Folgen leisten, wurde aus der Angelegenheit eine Gerichtssache.  
 
Nachdem das Amtsgericht in den Regelungen zum Kündigungsverzicht einen individuellen und dau-
erhaften quasi immerwährenden Ausschluss der ordentlichen Kündigung sah, wurde zwangsläufig die 
Klage abgewiesen. Demgegenüber sah die nächste Instanz dies anders. Das angerufenen Landgericht 
gab dem Vermieter Recht, da es nach seiner Auffassung der unbefristete Kündigungsverzicht nicht 
einer AGB - rechtlichen Inhaltskontrolle stand hielt und unwirksam sei, wenn er einen Zeitraum von 
vier Jahren überschreitet. Von besonderer Bedeutung war für das Landgericht, dass die Beklagten, 
die den Vertragsvordruck besorgten, als Verwender des Formulars galten. 
 
Damit war die Sache aber noch nicht zu Ende, sondern der BGH äußerte sich dann in weiterer Instanz 
zu dem Fall. Dieser wiederum sah die Sache ganz anders. Für ihn waren die Mieter nicht Verwender 
im Sinne des AGB-Rechts, da diese zwar die Kaufverträge sogar bei einem Haus- und Grundbe-
sitzerverein besorgt hätten, jedoch dies nur auf entsprechenden Wunsch des damaligen Vermieters.  
 
Außerdem ist nach der Ansicht des BGH’s zulässig, dass die Vertragsparteien die ordentliche Kündi-
gung eines Mietverhältnisses über eine Individualvereinbarung auch für sehr lange Zeiträume bis hin 
sogar zu einem dauerhaften Ausschluss des ordentlichen Kündigungsrechts vereinbaren könnten. 
Eine Grenze sei erst dann erreicht, wenn z.B. eine Zwangslage einer Partei ausgenutzt würde. Da dies 
vorliegend nicht der Fall sei, hatte der BGH keine Bedenken gegen den Kündigungsrechtsausschluss, 
so, dass sich der Vermieter mit seinen Eigenbedarfskündigungen nicht durchsetzen könne, und zwar 
für immer.  
 
Resümee 
Die Entscheidung zeigt, wie unberechenbar der Ausgang eines gerichtlichen Verfahrens über den 
gerichtlichen Instanzenzug hindurch sein kann. Auch zeigt sich, dass mit Kündigungsverzichten 
durchaus behutsam umgegangen werden sollte. Es besteht zwar häufig ein wechselseitiges oder 
nachvollziehbares Interesse der Vertragsparteien zumindest für eine gewisse Zeit einen Kündigungs-
verzicht zu vereinbaren. So steht für den Vermieter regelmäßig im Vordergrund, hierdurch allzu 
schnelle Kündigungen und damit Wechsel in Mietwohnung zu vermeiden. Auf Mieterseite ist es 
demgegenüber oft das Bedürfnis wegen seiner Investitionen/Anschaffungen für eine Mietwohnung; 
eine gewisse zeitliche Sicherheit zu erlangen, um Teile der Aufwendungen abwohnen zu können.  

Vertragsparteien zumin-
dest für eine gewisse Zeit 
einen Kündigungsverzicht 
zu vereinbaren. So steht für 
den Vermieter regelmäßig 
im Vordergrund, hierdurch 
allzu schnelle Kündigungen 
und damit Wechsel in Miet-
wohnungen zu vermeiden. 
Auf Mieterseite ist es dem-
gegenüber oft das Bedürfnis 
wegen seiner Investitionen/
Anschaffungen für eine 
Mietwohnung eine gewisse 
zeitliche Sicherheit zu er-
langen, um Teile der Auf-
wendungen abwohnen zu 
können. 
Eine Vereinbarung kann 
aber auch - wie im vorlie-
genden Fall - für den Ver-
mieter nach hinten losge-
hen. Nicht nur, dass er selbst 
ordentliche Kündigungen 
dauerhaft und quasi auf 
ewig nicht mehr rechtswirk-
sam erklären kann, kann 
dies auch ihm erhebliche 
wirtschaftliche Nachteile 
über den Versuch des spä-
teren Verkaufs der Mietsa-
che einbringen. Denn der-
artige dauerhafte und immer 
währende Kündigungsein-
schränkungen werden auf 
einen etwaigen Verkaufpreis 
erheblich drücken. 
Von daher sollten die Ver-
tragsparteien, aber im be-
sonderem der Vermieter, 
mehr als bedächtig mit in-
dividualen Kündigungsver-
zichten umgehen. Es ist zu 
empfehlen, es mit einem 
Verzicht von maximal vier 
Jahren gut sein zu lassen. 
So oder so ist ein Vermieter 
gut beraten, den Beratungs-
service des Vereins in An-
spruch zu nehmen, um auch 
bei Kündigungsverzichten 
alle gewollten aber gegebe-
nenfalls ungewollten Ne-
beneffekte besser beurteilen 
zu können.                         (Wi)

lässt sich dies kaum entkräf-
ten. Sollten Sie einen solchen 
Kandidaten in Ihrem Haus 
wohnen haben, wenden Sie 

sich am besten an unsere Ver-
einsjuristen, die Tipps haben, 
wie man die Beweisschwie-
rigkeit reduzieren kann.  (Wi) 
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Erneuerung von Sanitäreinrichtungen - 
Modernisierungsmieterhöhung ?
Erneuerung von Sanitärein-
richtungen - Modernisie-
rungsmieterhöhung?

Für Vermieter stellt sich bei 
baulichen Aufwendungen 
an der Mietsache  die Frage, 
inwieweit er in Folge sol-
cher Maßnahmen die Miete 
wegen einer Modernisie-
rung erhöhen kann. 

Mit einer solchen Fallge-
staltung setzte sich das LG 
Hamburg (Az. 333 S 45/16) 
auseinander. In dem Fall 
waren mehrere Maßnah-
men von dem Vermieter in 
der Mietwohnung durchge-
führt worden. Insbesondere 
kam es zur Umgestaltung 
des Badezimmers und Er-
neuerungen der Sanitärein-
richtungen. Unter anderem 
auch wegen dieser Maßnah-
men erfolgte eine Moderni-
sierungsmieterhöhung. Mit 
dieser waren die Mieter je-
doch nicht einverstanden, so 
dass der Vermieter die Miet-
erhöhung gerichtlich klären 
musste.

Das Gericht kam zu der 
Auffassung, dass die Ver-
größerung eines Badezim-
mers auf Kosten einer sepa-
raten Toilette keine Wohn-
wertverbesserung darstellt, 
sondern nur der umgekehrte 
Umstand, nämlich Auftei-
lung der Sanitärflächen in 

ein gesondertes WC und 
Baderaum. Auch die Erneu-
erung der Sanitäreinrichtun-
gen stellte für das Gericht 
keine Wertverbesserung dar. 
Da nach der Ansicht des 
Gerichts hier lediglich Sa-
nitäreinrichtungen erneuert 
wurden, die von der Art und 
Funktionalität vorher schon 
vorhanden waren. So seien 
die WC-Anlage bereits mit 
einer Spülstopeinrichtung, 
der Waschtisch mit einem 
Einhebelmischer und das 
Badezimmer mit einer Ab-
lauftanlage ausgestattet ge-
wesen.

Fazit:
Das Urteil zeigt, dass bei 
Erneuerungen und Neuge-
staltungen einer Mietsache 
nicht ohne Weiteres hieraus 
eine Modernisierungsmiet-
erhöhung rechtssicher ab-
geleitet werden kann. Zwar 
wurde hier eine umfassende 
Modernisierung vorgenom-
men. Aber nicht alles, was 
technisch objektiv eine Mo-
dernisierung darstellt, löst 
automatisch entsprechende 
Mieterhöhungsmöglichkei-
ten aus. 

Denn für Modernisierungs-
mieterhöhungen ist es er-
forderlich, dass durch die 
Erneuerungen bzw. techni-

schen Modernisierung eine 
Wohnwertverbesserung 
gegenüber dem zuvor vor-
handenen Zustand eintritt. 
Diesbezüglich hat sich in 
den vergangenen Jahren 
die Anschauungsweise der 
Gerichte gerade bei Bad-
modernisierungen deutlich 
zum Nachteil der Vermieter 
gedreht. Das vorliegende 
Urteil liegt damit auf der 
mittlerweile gängigen Ge-
richtspraxis. Im vorlie-
genden Fall kam übrigens 
erschwerend hinzu, dass 
hinsichtlich der formalen  
sowie technischen Angaben 
der Vermieter recht lax mit 
seinem Erhöhungsverlan-
gen umgegangen ist, was 
offensichtlich dem Gericht 
nicht schmeckte. 

Der Vermieter, der Maß-
nahmen ergreifen will, kann 
sich als Faustformel mer-
ken, wenn er funktional das 
Gleiche wieder herstellt, 
was vorher vorhanden war, 
bleibt außer den steuerli-
chen Abschreibungen für 
ihn im Regelfall ansonsten 
nichts an finanziellen Vor-
teilen übrig. Gleichwohl 
kann bei Badmodernisie-
rungen das eine oder andere 
Element zur Teilmieterhö-
hung führen. Hier ist es aber 

Kettelservice • Stufenmatten • Sockelleisten • Bandeinfassung
Teppiche • Sonderanfertigungen • direkt vom Hersteller

Vorwerk Stufenmatten • Tretford Stufenmatten • Sisal Stufenmatten
Industrieller Umkettelungsbetrieb

Kettelservice TUS Paridis Wuppertal
Garterlaie 40 · 42327 Wuppertal

0202 / 74 25 52 · www.paridis.de 
Geschäftszeiten:

Mo. bis Fr.: 08:00 - 17:00 Uhr. Verkauf und Produktion 
(Mittagspause von 13:00 - 14:00)

+++ Sa.: 09:00 - 14:00 Uhr nur Verkauf. +++

Weitervermietung zu 
höherem Preis ist zu-
lässig  
Es stellt keinen Verstoß 
gegen die Schadensmin-
derungspflicht dar, wenn 
der Vermieter die Miet-
sache zu einer höheren 
Miete anbietet, sofern 
diese üblicherweise zu 
erzielen und marktge-
recht ist (KG, Urteil vom 
24.05.2018 - 8 U 112/16).

Wohnungseigentümer 
haften für nicht gefasste 
Beschlüsse
Hat ein einzelner Woh-
nungseigentümer Schä-
den an seinem Sonder-
eigentum erlitten, weil 
eine Beschlussfassung 
über eine Sanierung des 
gemeinschaftlichen Ei-
gentums unterblieben ist, 
können nur die übrigen 
Wohnungseigentümer 
zum Schadensersatz ver-
pflichtet sein, nicht der 
Verband (BGH, Urteil vom 
16.11.2018 - V ZR 171/17).

VERBR AUCHSERFASSUNG
A B R E C H N U N G · S E R V I C E

Sachbearbeiter* in /
Abrechner* in (m/w/d)
für Heizkostenabrechnung 
gesucht, Details finden Sie 
auf unserer Internetseite.

www.alphamess-bl.de
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Erneuerung von Sanitäreinrichtungen - 
Modernisierungsmieterhöhung ?

Wohnungseigentümer 
haben individuelles 
Klagerecht zur Ab-
wehr von Störungen 
Jedem Wohnungseigentü-
mer einer WEG steht ge-
mäß § 1004 BGB ein Indi-
vidualanspruch auf Besei-
tigung und Unterlassung 
einer Störung, z.B. wegen 
Lärms oder auch durch 
eine bauliche Verände-
rung zu. Einer besonderen 
Ermächtigung durch die 
WEG bedarf es nicht (OLG 
Rostock, Beschluss vom 
13.09.2018 - 3 U 40/17) 

Land haftet nicht für 
unwirksame Gesetze  
Mieter können aufgrund 
des Umstandes, dass die 
Mietpreisbremse in Hessen 
unwirksam ist, vom Land 
keinen Schadensersatz ver-
langen. Die den Gesetzgeber 
beim Erlass von Rechtsvor-
schriften treffenden Amts-
pflichten haben grundsätzlich 
keinen drittschützenden Cha-
rakter (LG Frankfurt a. Main 
mit Urteil vom 25.03.2019  
Az.: 2-04 O 307/18). 
 
 

erforderlich, dass genaues-
tens der Ist-Zustand vor Be-
ginn der Modernisierungs-
maßnahmen festgehalten 
wird und dann eben bei ein-
zelnen Elementen ein Kom-
fort hinzugekommen ist, der 
vorher nicht so vorhanden 
war. So hätte der Vermie-
ter durchaus die Möglich-
keiten, wenn z.B. die alte 
WC-Anlage ohne Spül-
stoppfunktion ausgestattet 
war, bei einer Erneuerung 
mit einer solchen zumin-
dest für die Teilbereiche und 
den damit verbundenen not-
wendigen Kosten Mieterhö-
hungen durchzuführen. Der 
einzige Trost bei derartigen 

Modernisierungen, der dem 
Vermieter bleibt, ist, dass er 
seine Mietsache zukunftsfit 
gemacht hat. Denn, wenn es 
an die Neuvermietung geht, 
kommt man in jedem Fall 
nicht um ein modernes  Bad 
herum. 

Andererseits sollte der Ver-
mieter sich auch nicht von 
solchen Urteilen abschre-
cken lassen, sondern beden-
ken, dass möglicherweise 
auch ein Mieter großes In-
teresse hat, ein zeitgemäßes 
helles neues Bad zu erhal-
ten und der Vermieter über-
haupt solche Maßnahmen 
durchführt. Hier ist dann 

der Ansatzpunkt für Moder-
nisierungsvereinbarungen, 
mit denen üblicherweise 
mehr erreicht werden kann, 
als eben nur bei einem ein-
seitigen Vorgehen. Dabei ist 
es dem Geschick des Ver-
mieters überlassen durch 
Eingehen auf etwaige Son-
derwünsche des Mieters wie 
Einstiegs- oder Ausstiegs-
hilfen an einer Badewanne 
oder Extras wie eine Hand-
tuchheizung oder ein in der 
Steckdose verbautes spritz-
wassergeschütztes Radio, 
den Mieter zu einer Ver-
einbarung über ein höhere 
Mietanpassung zu bewegen.

RA Dirk-Ingmar Wimmershoff

Grün erhalten
 Grün gestalten

Ihr Fachbetrieb für Grünanlagenpflege
Stefan Peukert
Staatlich geprüfter Techniker für Gartenbau
Garten- und Landschaftsbau
Wittener Str. 84 · 42279 Wuppertal

Tel. 02 02 / 281 99 33 · Fax 02 02 / 250 20 06 · info@galabau-peukert.de

www.galabau-peukert.de

www.hausundgrundwtal.de
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• Fassade • Treppenhaus • Wohnung
• Wärmedämmsysteme
• dekorative und

denkmalpflegerische Malerarbeiten
Simonshöfchen 4a
Telefon 73 20 04 • Telefax 73 43 18
www.malerwerkstaetten-orth.de

Überschwenken eines Baukrans muss der 
Nachbar dulden
Die Nachbarn streiten über 
Ansprüche wegen Über-
schwenkens eines Krans 
über das Grundstück der 
einen Nachbarin. Die an-
dere Nachbarin beabsich-
tigte, auf ihrem Grundstück 
sieben befindliche Rückge-

bäude abzureißen und neu 
zu errichten. 

Hierzu wurde die Duldung 
der Aufstellung eines Kra-
nes an ein genauer bezeich-
neten Stelle erbeten. Die so 
angesprochene Nachbarin 

wollte wissen, wie oft der 
Kran das eigene Grund-
stück, dort befanden sich 
Tiefgaragen, überschwen-
ken müsse und welche Ver-
sicherungen bestünden. 
Die abriss- und bauwillige 
Nachbarin steht auf dem 



VON FALL ZU FALL

EIGENTÜMERJOURNAL MAI 201912

Standpunkt, dass zur Durch-
führung der Baumaßnahme 
das Aufstellen eines Kran 
erforderlich sei, der über 
das Eigentum der anderen 
Nachbarin schwenke und 
Baumaterial und Kleinbau-
geräte transportieren solle, 
wobei das Überschwenken 
über das Grundstück des an-
deren Nachbarin ohne Last 
erfolgen solle. Der Kran 
brauche eine Fläche von 7 x 
7 Meter, sei 65 Meter hoch, 
die Hakenhöhe betrage 36 
Meter und der Schwenkbe-
reich 55 oder 70 Meter, die 
Schwenkhöhe liege bei 32 
Meter. Eine Umsetzung des 
Bauvorhabens sei nicht an-
ders möglich, insbesondere 
nicht von Hand und würde 
im Übrigen auch zu hohe 
Kosten verursachen. Auch 
der Einsatz eines Helikop-
ters sei zu teuer. Jeder Flug 
beliefe sich auf 12.000 Euro 
und man müsse mit ca. 1000 
Flügen rechnen. Dadurch 
würden sich die Baukosten 
um das 3- 5-fache gegen-
über dem, wenn man einen 
Krahn einsetzt, erhöhen. 

Die angesprochene Nach-
barin konnte sich hiermit 
nicht anfreunden und war 
der Meinung, dass hier zum 
einen durch die Aufstellung 
die Nutzung der Tiefga-
rage erheblich beeinträchtig 
werde. Außerdem bestünde 
die Gefahr, da das eigene 
Gebäude 26 Meter hoch sei, 
der Kran in einer Höhe von 
6 Metern über eine dortige 
100qm große Dachterrasse 
schwenke und sich hieraus 
eine Gefahr für Leib und 
Leben ergebe, wenn an dem 
Krahn auch Lasten, wie z.B. 
Baufahrzeuge hängen wür-
den.

Das Gericht schloss sich 
aber nicht der Meinung der 
betroffenen Nachbarin an. 
Es kam vielmehr unter Be-
rücksichtigung der landes-
rechtlichen Vorschriften 
zum Hammer- und Lei-
terschlagsrecht dazu, dass 
die Aufstellung und das 
Schwenken des Kranes zu 
dulden ist. Ohne Durch-
führung mit dem Kran lä-
gen unverhältnismäßige 

Kosten - zu mindestens bei 
einer Verdrei- bis Verfünffa-
chung - der Baukosten vor. 
Außerdem stünden die mit 
der Duldung verbundenen 
Nachteile oder Belästigun-
gen nicht außer Verhältnis 
zu dem von der bauwilligen 
Nachbarin erstrebten Vor-
teil. Sollten die Mieter des 
Objektes der betroffenen 
Nachbarin zur Mietmin-
derung greifen, könne dies 
durch eine entsprechende 
Sicherheit aufgefangen 
werden. Diese Sicherheit 
veranschlagte das Gericht 
bei 18.000 Euro. Bei die-
sem Betrag wurde u.a. eine 
etwaige potenzielle Miet-
minderung durch die Mieter 
der anderen Nachbarin für 3 
Jahre mit eingerechnet. 

Anmerkung:
Auch wenn die Entschei-
dung in Bayern erging, ist 
diese übertragbar auf das 
Nordrhein-Westfälische 
Recht, da hier vergleichbare 
nachbarrechtliche Regelung 
zum Hammer- und Leiter-
schlagsrecht bestehen. 

Hiernach müssen die Ei-
gentümer oder Nutzungs-
berechtigte eines Grund-
stücks dulden, dass ihr 
Grundstück einschließlich 
der baulichen Anlagen zum 
Zwecke von Bau- oder In-
standsetzungsarbeiten auf 
dem Nachbargrundstück 
vorrübergehend betreten 
und benutzt wird, wenn und 
soweit die Arbeiten anders 
nicht zweckmäßig oder mit 
unverhältnismäßig hohen 
Kosten durchgeführt wer-
den können. Dies sind aber 
nicht die einzigen Voraus-
setzungen für die Ausübung 
des Hammerschlags- und 
Leiterrechts, sondern auch 
noch weitere Formalien und 
Fristen sind zu beachten. 
Sollten Sie baulichen Maß-
nahmen vorhaben, die die 
Mitbenutzung des Nachbar-
grundstücks erforderlich 
machen oder sich gegen sol-
che Maßnahmen vom Nach-
barn wehren wollen, können 
Sie sich an unsere in Nach-
barrechtsangelegenheiten 
versierten Vereinsjustiziare 
wenden.                           (Wi)

� Dach-, Fassaden-, und Klempnerarbeiten
� Balkon- und Terrassensanierung
� Wärmedämmtechnik 
� Dachbegrünung
� Schieferarbeiten 
� Solartechnik 
� Photovoltaik 

� Energieberatung/Energieausweis
� Reparaturnotdienst 
Telefon 0202 - 976 55 40 � Küllenhahner Str. 242
42349 Wuppertal�www.huettemann-bedachungen.de

Frank Hüttemann Bedachungen
Ihr Meisterbetrieb für Dach, Wand und Solartechnik

Die leistungsstärksten 

Solaranlagen der Welt

Wolfgang Printz GmbH & Co. KG
Wülfrather Str. 195

42553 Velbert
Tel. 02053- 6261 ·  www.landtechnikprintz.de

AKKU- 
PRODUKTE 
1 TAG  
KOSTENLOS  
TESTEN!

JETZT RESERVIEREN UNTER  
www.husqvarna.de/akkutest

Aktionszeitraum  
01. 04. – 30. 06. 2019  
bzw. nach Verfügbarkeit.
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DAMIT SIE SICHER ANS ZIEL KOMMEN
Vergleich von mehr als 175 Banken

Heinkelstr. 8 
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Wuppertaler Termine 
Was ist los im Tal? Hier eine Übersicht über die wichtigsten Feste und 

Veranstaltungen der nächsten Wochen 

01.05. Werthstein trifft Boulderfelsen – Denkmal- und Spielplatzeinweihung am Toelleturm – Von 13.00 – 18.00 Uhr 
03.05.  Getränke und Geschichten – Kneipenbummel über den Ölberg, Start um 19.00 Uhr an der Bushaltestelle 

Friedhofskirche – Anmeldung über  Wupper-Touristik, Kirchstraße 16, Tel.  563 21 80 
04.05. Oh WEHW, Oh WEHW – 100 km Lauf von Wuppertal nach Essen und zurück – Start um 7.00 Uhr am Mirker-Bahnhof 

(Nordbahntrasse) 
04.05. Da geht es hoch hinaus – 3. Wuppertaler Springermeeting, diesmal auf dem Sportplatz Oberbergische Straße,  

Beginn 14.30 Uhr 
05.05. Der Mai ist gekommen – Frühlingskonzert an der Rotonde in den oberen Barmer Anlagen – Beginn 14.00 Uhr 
05.05. Schwitzen statt schwatzen – Schwebi-Frauenlauf – Start bei Wtec in der Lise-Meitner-Straße, ab 11.00 Uhr 
05.05. Vergessene Parks – Wanderung vom Uni-Arboretum zum Klophauspark – Treffpunkt 11.00 Uhr an der Bushaltestelle 

Unihalle 
05.05. Geranie meets Grill -  Frühjahrsfest mit Blumenmarkt von 11.00 – 18.00 Uhr im Botanischen Garten auf der Hardt 

10.05. – 12.05. Das Ohr isst mit – 3tägiges Streetfood- und Musikfestival auf dem Laurentiusplatz in Elberfeld 
11.05. Nicht nur für Oldtimer – Mit dem historischen WSW-Bus durch Wuppertal  Anmeldung über  Wupper-Touristik (s.o.) 
12.05. New Works – Letzter Tag der Ausstellung mit neuen Cragg Skulpturen im Skulpturenpark Waldfrieden, Hirschstraße 
12.05. Engels in Elberfeld – Rundgang mit dem Historiker Reiner Rhefus – Treffpunkt 14.00 Uhr auf dem Laurentiusplatz 
15.05. Minna Knallenfels – Humorvolles und Wissenswertes über  Wuppertals bekanntestes Original – 15.00 Uhr im Kontor, 

Werth 91 
16.05. Wander Ma(h)l zum Toelleturm Treffpunkt 18.00 Uhr an der Bushaltestelle Scharpenacker Weg - Anmeldung über  

Wupper-Touristik (s.o.) 
17.05. Da staut die Gams – Berglauf auf dem Gelände des Wuppertaler Zoos – Das Hauptevent startet um 18.30 Uhr 
17.05. Getränke und Geschichten – Barmer Kneipenbummel, Start um 19.00 Uhr am Rathaus Barmen – Anmeldung über  

Wupper-Touristik (s.o.) 
18.05. Happy Birthday Alpenverein – Geburtstagsparty zum 150. Bestehen im Wuppertaler Brauhaus – Beginn 11.00 Uhr 
18.05. Sind wir im Wald hier? – Wer mitwandert ist´s bestimmt – Geführter Rundgang durch den Barmer Wald – Treffpunkt 

14.00 Uhr am Toelleturm 
18.05. Vox Vallis – Konzert am Wupperufer – Beginn um 18.00 Uhr an der Moritzbrücke (Arrenbeg) 
19.05. Offene Gartenpforte – Blick in Nachbars Garten mal erlaubt statt verboten – Programm liegt demnächst in der 

Geschäftsstelle aus 
19.05. Luisenfest – traditionell und originell, das Kultevent mit Musik und Trödel in Elberfelds Altstadt 
19.05 Ballade der der Bläser - Posaunenklänge am Toelleturm - Beginn 14.00 Uhr 
19.05. Festival der Farben – Zur Rhododendronblüte durch den Vorwerkpark - Treffpunkt 14.00 Uhr am Toelleturm  
19.05. Zeitreise – Historischer Rundgang durch die Barmer Anlagen zum 155.Jubiläum des Barmer Verschönerungsvereins 

Start um 15.30 Uhr am Toelleturm 
20.05. Mitgliederversammlung Haus und Grund in der Färberei Stennert – Beginn 18.00 Uhr 
21.05. Bluma in Spee – Begegnung mit dem Bergbau-Historiker – Dr. Lars Bluma beim Spee Gespräch im Kontor,  

Werth 91 
24.05. Kreative Konditoren - Tortenwettbewerb im Glashaus des Botanischen Gartens  - von 14.00 – 16.00 Uhr 
25.05. Auf Besuch bei Rumpelstilzchen und Co. – Märchenführung im Vorwerkpark -  Treffpunkt 15.00 Uhr am Toelleturm 
25.05. Umweltfest der Station Natur und Umwelt an der oberen Jägerhofstraße von 14.00 – 18.00 Uhr 

25.05. – 26.05. Afrika-Festival im Freibad Mirke  
26.05. Wir haben die Wahl – Neues Parlament für Europa gesucht – Auswirkungen auf die Bundespolitik nicht 

ausgeschlossen 
26.05. Flitter unterm Fahrdraht – 45. Sonnborner Trödel- und Klöngelsmarkt von 9.00 – 18.00 Uhr 
29.05. Update 2019 – Aktuelles von der Abrechnungsfront  -  Infoveranstaltung von 16.00 – 17.00 Uhr in unserer 

Geschäftsstelle Dessauerstraße 3 
30.05. – 02.06. Bratwurst, Bier und en lecker Musik – Barmen Live, dat Fest mit alles – Vier Tage Ausnahmezustand in der  

Barmer City 
31.05. Schwebebahnen in aller Welt – Vortrag im Betriebsrestaurant der WSW, Schützenstraße 34, Beginn 19.00 Uhr 
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                 Ihr 
Mehrfamilienhaus ist 

gefragt. 

0202 - 393 575 65 
Ihr Spezialist für Mehrfamilienhäuser  
info@pegasus-anlageimmobilien.de 
www.pegasus-anlageimmobilien.de 

Friedrich-Ebert-Str. 107, 42117 Wuppertal
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N e u e s  u n d  W i s s e n s w e r t e s

Forum für Eigentümer mit Unterstützung von 
Haus + Grund

Unser Verein, der sich für die viel-
fältigen Interessen der Mitglieder 
sowohl politisch als auch anderwei-
tig einsetzt, konnte im April das Fo-
rum für Eigentümer in Oberbarmen 
und Wichlinghausen, welches von 
der Stadt Wuppertal, dem VierZwo-
Zwo Quartierbüro und dem Büro für 

Quartierentwicklung durchgeführt 
wurde, fachkundig mit Fachwissen 
und Erfahrungsberichten unterstüt-
zen. So konnten zu dem für Eigen-
tümer wichtigen Thema der Strate-
gien zur Aufwertung und Vermietung 
von Wohnungen, insbesondere bei 
Leerstandsproblematiken, den Teil-

nehmern des Forums zahlreiche An-
knüpfungspunkte zu Informationen, 
Fördermöglichkeiten als auch An-
sprechpartner sowie die Umsetzung 
von Modernisierungsmaßnahmen 
aufgezeigt werden. 

Für unseren Verein stellte sich unser 
Geschäftsführer, Herr D. I. Wim-
mershoff, im Rahmen des Podiums 
den mietrechtlichen Fragen rund 
um die Modernisierung in einer re-
gen Frage- und Gesprächsrunde mit 
Herrn Sven MacDonald (Geschäfts-
führer der Wuppertaler Quartierent-
wicklungs GmbH) der sehr interes-
sierten Eigentümer. Er konnte hierbei 
nicht nur die rechtlichen Rahmenbe-
dingungen aufzeigen, sondern auch 
viele hilfreiche Tipps zu den Inhalten 
einer Modernisierungsvereinbarung 
geben. 

Hinweis: Interessierte, die über Stra-
tegien zur Aufwertung zur (besseren) 
Vermietbarkeit nachdenken, können 
sich gerne an die Beratung unseres 
Vereines oder den oben genannten 
Organisationen wenden. So können 
Sie darüber Näheres z.B. zur Förde-
rung über das Hof- und Fassadenpro-
gramm der Stadt Wuppertal erfahren.

Geschäftsführer gaben Eigentümer Tipps - Sven MacDonald (WQG) und Dirk-Ingmar Wim-
mershoff (H+G Wuppertal und Umland)
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N e u e s  u n d  W i s s e n s w e r t e s

Kontakt:

Fon: (0202) 47 81 102
Fax: (0202) 47 81 112
E-Mail: anzeige@cronenberger-woche.de

Mit freundlichen Grüßen

Korrektur-Vorlage von der Cronenberger Woche 

Wir drucken in Kürze die von Ihnen bestellte Anzeige. 
Bitte prüfen Sie den Text auf seine Richtigkeit und geben uns 
eventuelle Änderungswünsche umgehend auf.

Bei Nichtbeantwortung gehen wir von Ihrer Druckgenehmigung aus.

Eine Firma der
Vogel Unternehmensgruppe

Kniprodestr. 23
42369 Wuppertal

Tel.: 02 02/66 06 07
Mobil: 01 52/53 77 56 26

baupartner@vogel-wuppertal.de
www.vogel-wuppertal.de

Alle Modernisierungs- 
und Bauleistungen - 
alles aus einer Hand:

s Bodenbeläge u. Malerarbeiten

s Trockenbau- u. Fliesenarbeiten

s Elektro- u. Sanitärinstallation

s komplette Gebäudesanierung

s Schlüsselfertiger Neubau
Vereinbaren Sie jetzt einen Termin für Ihr
Festpreisangebot!

Eine Firma der
Vogel Unternehmensgruppe

Kniprodestr. 23
42369 Wuppertal

Tel.: 02 02/66 06 07
Mobil: 01 52/53 77 56 26

info@vogel-wuppertal.de
www.vogel-wuppertal.de

Professionelle & günstige
BAUFINANZIERUNG
s über 25 Jahre Erfahrung

s Beratung zu allen Fragen rund
um den Kauf Ihrer Immobilie

s gemeinsame Besichtigung Ihrer
Wunschimmobilie

s Unterstützung bei den
Preisverhandlungen

s Zinssicherheit über die gesamte
Laufzeit

s Wir finden den günstigsten Zins
mit dem besten Konzept

Auch Privatkredite 
zur freien Verwendung!

BAUFINANZIERUNG
professionell & günstig

   

Ihr Heizungs- und Sanitär-Kundendienst in der Südstadt
• Reparaturen • Neuanlagen • Gasheizungen
Meisterbetrieb in der Innung Wuppertal
Gerstenstraße 4a  •  42119 Wuppertal-Elberfeld  
� 0202/424912  •  michael-ortmeier@t-online.de

über 45
Jahre

im Dienst
des 

Kunden

Mittwochs auf ein Stündchen bei
Haus + Grund Wuppertal und Umland in Elberfeld

Betriebskosten – Update 2019

Der Dauerzankapfel Nebenkostenabrechnung hat oft seinen Ursprung im falschen Verständnis der Gesetzeslage und daraus resultierenden 

fehlerhaften Mietvertragsauffüllungen. Kann ich alles, was anfällt abrechnen? Welche formalen Fallstricke hat die Rechtsprechung ausgelegt? 

Ist jeder Verteilerschlüssel erlaubt oder sinnvoll? Wie berücksichtige ich Leerstände richtig? Und, und, und…….

Mittwoch, 29. Mai 2019, 16:00 – 17:00 Uhr

Referent: Rechtsanwalt Klaus Riske

Die Veranstaltung ist kostenlos und auch für interessierte Nichtmitglieder geöffnet. 

Sie findet in unserer zentralen Geschäftsstelle in der Dessauerstraße 3, 42119 Wuppertal statt. Aus organisatorischen Gründen ist eine 

vorherige formlose Anmeldung, die auch kurzfristig per E-Mail oder per Tel. 02 02 – 479550 erfolgen kann, erwünscht.

• Nutzen Sie außerdem die Möglichkeit am Tag der Veranstaltung zu Sonderkonditionen Mitglied zu werden.
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Funktionale und stylische Innendeko-
ration am Fenster. Das Sonnenschutz 
nicht nur grau und langweilig sein 
muss, ist schon längst bekannt. Die 
neuen Plissee und Jalousien-Kollek-
tionen gehen aber einen Schritt wei-
ter und bringen sogar trendige Mode-
muster an die Fenster und sorgen für 
ein rundum schönes Ambiente. Zum 
Beispiel Horizontal-Jalousien mit Alu-
minium- , Holz- oder Lederlamellen. 
Aluminiumlamellen eignen sich her-
vorragend für minimalistische Raum-
konzepte, Holz schafft eine warme 
Atmosphäre und Leder sorgt für den 
ultimativen Hauch von Luxus.

Neueste Technik
Neben exklusiven Designs und einem 
hohen Dekorationspotential bestechen 
die neuen Kollektionen auch durch 
nutzerfreundliche Techniken. Mithilfe 
von Klebeleisten und Klemmträgern 
können alle Sonnenschutzsysteme 
ganz einfach ohne Bohren und Schrau-
ben angebracht werden. So können die 
Behänge auch wieder rückstandslos 
entfernt werden. Gerade für Mietwoh-
nungen ist das ideal!

Schnurlos und kindersicher: Axel Kol-
lock Jun. bietet viele komfortable und 
kindersichere Bedientechniken. Vor-
bei sind die Zeiten der verknoteten 
Schnüre und der lästigen Kurbelarbeit. 
Die Alternativen dabei sind vielseitig. 

Verspannte Anlagen können mithilfe 
der neuen stylischen Designgriffe kin-
derleicht von oben nach unten und von 
unten nach oben geschoben werden. 
Die gewünschte Position des Sonnen-
schutzes ist nur einen Handgriff ent-
fernt. Freihängende Anlagen lassen 
sich mittels des Unterstabs in jede er-
reichbare Position schieben oder zie-
hen. Kinderleicht – und kindersicher. 

Den allerhöchsten Komfort bieten 
allerdings die kabellosen Bedienmo-
delle, per Akku der elektrisch betrie-
ben mittels einer Funkfernbedienung. 
Bringen Sie Ihren Sonnenschutz in 
die gewünschte Position. Egal von 
wo aus. Es können die Behänge sogar 
via Smartphone oder Tablet gesteuert 
werden. So kann man auch aus dem 

Elegante Verdunklung

Wohnkultur von Axel Kollock Jun. dem Meisterbetrieb 
für Raumausstattung   

Urlaub die Temperatur im Raum be-
einflussen. Kontrolle per Knopfdruck.

Höchster Luxus am Fenster
Für diejenigen Menschen, die schon 
bereits jeglichen Komfort zu Hause 
haben, jedoch noch den Hauch Luxus 
bevorzugen, für den gibt es die hand-
gefertigte Lederjalousie, selbstver-
ständlich manuell oder mit Motor be-
trieben.

Weitere Informationen gibt es bei 
Axel Kollock Jun, dem Meisterbetrieb für  
Raumausstattung, Krummacherstr. Str. 1, 
42115 Wuppertal. Terminvereinba-
rung telefonisch erbeten unter: 
Tel.: 02 02 / 244 23 00 oder im 
Internet unter: www.kollock.de

- Anzeige -
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(djd). Dachfenster sorgen dafür, dass 
das Dachgeschoss mit reichlich Hel-
ligkeit und frischer Luft versorgt 
wird. Was vielen Bauherren und 
Hausbesitzern noch nicht bekannt ist: 
Mit Dachfenstern lassen sich heute 
auch architektonische Akzente set-
zen. Denn der bei Fassadenfenstern 
zunehmend zu beobachtende Trend 
zum Einsatz schwarzer Fenster in 
besonders designaffinen Gebäuden 
kann jetzt auch in der Dachschräge 
bedient werden. Hersteller bieten 
jetzt erstmals auch schwarze Dach-
fenster.

Raumgestaltung mit schwarzen 
Rahmen und Fensterflügel
Von Velux beispielsweise gibt es mit 
dem „Schwingfenster Black“ nun 
eine fast komplett schwarze Variante 
eines Dachfensters. Die farbliche Ge-
staltung beschränkt sich dabei nicht 
nur auf den Fensterflügel und den 
Rahmen, auch Plastikteile und Ab-
deckbleche sind einheitlich schwarz 
lackiert. Lediglich die oben am Fens-
ter befestigte Griffleiste setzt mit sil-
berner Farbe einen stilistischen Kon-
trast. Das neue Fenster ist als manu-
elles Schwingfenster in Kunststoff-
ausführung in der Größe 114 mal 140 
Zentimeter mit Dreifachverglasung 
erhältlich. Mehr Informationen gibt 
es unter www.velux.de. Auch die 
schwarze Variante verfügt über die 
bei modernen Dachfenstern üblichen 
sehr guten Dämmeigenschaften in 

Kombination mit schmalen Profilen 
und großen Scheibenflächen. Auf 
diese Weise wird der Tageslichtein-
fall maximiert, an sonnigen, kühleren 
Tagen sind solare Wärmegewinne 
deutlich spürbar. Kunststofffenster 
haben eine lange Lebensdauer, sind 
pflegeleicht und beständig gegen 
Feuchtigkeit. Auch bei einem ge-
schlossenen Dachfenster muss man 
im Übrigen auf Frischluft nicht ver-
zichten - eine Lüftungsklappe sorgt 
für die nötige Frischluftzufuhr. Mit 
als Zubehör erhältlichen Fensterlüf-
tern können Mieter oder Eigentümer 
sogar ein konstanten Luftaustausch 
mit Wärmerückgewinnung realisie-
ren. Und auch das Reinigen der Au-
ßenscheibe ist viel einfacher, als die 
meisten denken: einfach den Flügel 
um 180 Grad drehen und in dieser 
Position mit dem Sicherungsriegel 

fixieren. Schon hat man beide Hände 
frei und kann bequem von innen die 
Scheibe putzen.

Manche mögen‘s weiß
Neben der schwarzen Ausführung 
gibt es weitere Varianten, zwischen 
denen Bauherren und Modernisie-
rer wählen können. Wer beim Dach-
fenster Wert auf eine zurückhaltende, 
weiße Rahmenoptik und geringen 
Wartungsaufwand legt, kann auf eine 
weiße Kunststoffausführung zurück-
greifen. Für Bauherren, die auf das 
Material Holz nicht verzichten und 
natürliche Kieferoptik im Dachge-
schoss mögen, bieten sich mit trans-
parentem Acryllack behandelte Holz-
fenster an. Weiß lackierte Holzfens-
ter stehen für eine dezente Zurück-
haltung bei gleichzeitig natürlicher 
Optik.

Moderne Dachfenster können bei der Raumgestaltung ganz neue Akzente setzen

Das elegante Schwarze fürs Dachgeschoss
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Guido Haußmann · San.-Inst. und Heizungsbaumeister
Westkotter Str. 23 · 42275 Wuppertal · 02 02 / 507 01 14
info@guido-haussmann.de · www.guido-haussmann.de

   Einbau von
Magic Bad Wannentüren
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über 50 Jahre Fachbetrieb für:

Dipl. Ing. Markus Wunsch & 
Horst Kunzelmann GbR

Talstrasse 25
42115 Wuppertal
Fon: 0202 - 269 232 32
Fax: 0202 - 248 630 9

info@schimmelpilzagentur.de
www.schimmelpilzagentur.de

TÜV-zertifiziertes Ingenieurbüro  
für Schimmelbeseitigung und  
Schimmelhygiene

(djd). Es gibt für Altbaubesitzer eine 
Reihe von Gründen, über eine ener-
getische Ertüchtigung ihres Hauses 
nachzudenken. An vorderster Stelle 
stehen sicherlich die Heizkosten. 
Doch auch die Entlastung von Klima 
und Umwelt spielt für verantwor-
tungsbewusste Immobilienbesitzer 
eine Rolle. Hinzu kommt, dass die 
Investition in das eigene Haus eine 
Alternative zu anderen Geldanlagen 

darstellt und zu einer Wertsteigerung 
der Immobilie beiträgt - sowohl ma-
teriell als auch ideell in Form von 
besserem Wohnkomfort. Wer clever 
plant, kann zudem auf die Unterstüt-
zung des Staates hoffen und Förder-
gelder etwa der KfW Förderbank in 
seine Investition einplanen.

Klare Zielsetzungen definieren
Damit sich eine energetische Inves-

Altbau zukunftsfit machen

Mit sachverständiger Begleitung sicher ans 
Modernisierungsziel 

tition langfristig lohnt, muss sie gut 
geplant werden. Infos und Tipps dazu 
gibt ein Ratgeber des Verbraucher-
schutzvereins Bauherren-Schutzbund 
e.V. (BSB), der unter bsb-ev.de kos-
tenlos bestellt werden kann. In zehn 
Schritten beschreibt dieser, wie man 
von der ersten Idee für eine Moder-
nisierung sicher ans Sanierungsziel 
kommt. Zunächst einmal muss das 
Ziel der Maßnahmen definiert wer-
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zuziehen, der in der Expertenliste für 
Förderprogramme des Bundes geführt 
ist. Für die Energieberatung können 
ebenfalls Fördergelder beantragt wer-
den. „Ähnlich wie im Neubau sind 
Baumängel leider auch in der Moder-
nisierung keine Ausnahme“, berichtet 
Andreas May, vertretungsberechtigter 
Vorstand des BSB. Gefährden Män-
gel den angestrebten Energiestan-
dard der Modernisierung, können im 
schlimmsten Fall bereits gewährte 
Fördergelder zurückverlangt werden. 
Schutz bietet laut May eine baube-
gleitende Qualitätskontrolle.

unabhängigen Berater hinzuzuzie-
hen, der den Hausbesitzer von der 
Bestandsaufnahme über die De-
tailplanung bis zur Durchführung 
und Abnahme der Baumaßnahmen 
begleitet. Für die Gewährung von 
KfW-Förderungen ist auf jeden Fall 
ein Energieeffizienzexperte hinzu-

den - geht es alleine ums Energie-
sparen oder soll zum Beispiel auch 
der Wohnkomfort auf den aktuellen 
Stand der Technik gebracht werden?

Expertenrat vermeidet Mängel 
und sichert Fördergelder
Sinnvoll ist es auf jeden Fall einen 
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Über 1000 qm Ausstellung.
 in Wuppertal

Wuppertal Varresbeck Otto Hausmann Ring 111 Tel. 
0202/28 35 880     Fax: 0202/28 35 881

E-Mail: fliesenwelt-wuppertal@t-online.de
Http://www.fliesenwelt-wuppertal.de

Bevor Sie woanders Fliesen kaufen 
schauen Sie bei uns vorbei Schautage jeden 1. Und 3. Sonntag im Monat
14:00 - 17:00 Uhr

Der Fliesenfachhandel

April 2015 |   Eigentümerjournal 11

ELEKTRO-ANLAGEN
STRASSBURGER
• Installationen               • Industrieanlagen
• Reparaturen                • Warmwassergeräte
• Nachtspeicheranlagen • Sprechanlagen
• Breitbandverkabelung  • Kundendienst
• Netzwerktechnik
Gathe 47                           Telefon: (02 02) 45 32 27
42107 Wuppertal              Telefax: (02 02) 45 23 69                                          

G
m

b
H

Wuppertal, Hofkamp 148, Tel. 28 09 00

Gern unterstützen 
wir Sie 

bei dem Verkauf Ihrer  Immobilie
oder helfen Ihnen bei der Vermie-

tung Ihrer  Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de

(djd). Mit steigenden Temperaturen 
wächst auch die Lust, wieder mehr 
Zeit im Freien zu verbringen. Dies 
ist gleichzeitig eine gute Gelegenheit, 
um den heimischen Garten mit krea-
tiven Ideen in eine Wohlfühl-Oase 
zu verwandeln. Von der weitläufigen 
und wetterfesten Terrasse bis hin zum 
bunt bepflanzten Beet - Gartenele-
mente aus Leichtbeton liefern pas-
sende Lösungen für die individuelle 
Gartengestaltung.

Langlebig und kreativ gestalten 
mit Leichtbeton

Mit Terrassenplatten, Mauersystemen 
und Pflanzsteinen aus Leichtbeton 
lassen sich vielfältige Gartenträume 
verwirklichen. Dank ihrer robusten 
Materialbeschaffenheit punkten die 
Gartenelemente, etwa aus dem Gar-
ten- und Landschaftsbau-System von 
KLB Klimaleichtblock (Andernach), 
mit Langlebigkeit und Wetterbestän-
digkeit. Insbesondere für die Terrasse 
sind diese Eigenschaften von Vorteil: 
Ohne häufige Wartungs- oder Pflege-
arbeiten bleibt diese lange ansehn-
lich. „Terrassenplatten aus Leicht-
beton haben sich hier bewährt. Sie 

sind frost- und witterungsbeständig, 
so dass man bereits die ersten war-
men Tage ohne viel Aufwand draußen 
genießen kann“, erklärt KLB-Ge-
schäftsführer Andreas Krechting.

Pflanzenbeete mit Trockenmauer
Doch nicht nur die Terrasse setzt 
gestalterische Akzente im Garten. 
Bruchsteinmauern bilden ebenfalls 
ein beliebtes Gestaltungselement - 
insbesondere für romantische Gärten 
mit natürlichem Flair. Hierbei werden 
die Steine ohne Mörtel trocken auf-
einandergestapelt. So holen sich auch 
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Gartenträume aus Stein

Grünanlagen mit Elementen aus 
Leichtbeton einfach selbst gestalten
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Als Eigentümer 
bieten wir in einem 
Einkaufscentrum 
der Südstadt zur 
Vermietung an: 
Verkaufs-/Lager-/
Büro-/Praxisräume 
in unterschiedlichen 
Größen. 
Gern können Sie 

einen Besichtigungstermin mit uns vereinbaren.
Tel./Fax. 02191-663366/663630

Hobby-Gärtner mühelos den Charme 
des Landlebens in ihren Garten. Die 
Mauern eignen sich beispielsweise 
sehr gut für Gemüse- beziehungs-
weise Blumenbeete. Aufgrund der 
natürlichen Wasserversickerung und 
Wärmespeicherfähigkeit können 
Pflanzen hier kräftig gedeihen. Darü-
ber hinaus lassen sich die Steine auch 
als niedrige Wegbegrenzung einset-
zen.

Schräglage gekonnt beheben
Ist aufgrund eines abschüssigen Ge-
ländes eine Stützmauer gewünscht, 
bieten sich sogenannte Schalungs-
steine an. Mit ihrer Beschaffenheit 
ermöglichen sie den Aufbau von 
Winkelstützmauern, die fest im Erd-
reich verankert sind. Die Breite des 
Fundamentes sollte dabei in etwa 
zwei Drittel der Wandhöhe betragen. 
Auf diese Weise ist gesichert, dass 
ein Abrutschen des Geländes effek-
tiv verhindert wird. Weitere Informa-
tionen finden Gartenliebhaber in den 
Broschüren „Schalungssteine“ und 
„Schalungssteine Verarbeitungsricht-
linie“. Sie gibt es unter www.klb-kli-
maleichtblock.de zum Download 
oder können telefonisch unter 02632-
25770 angefordert werden.
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Immobilien sind unsere Spezialität!
Deshalb sollten Sie uns
–  Ihr Haus anvertrauen, wenn Sie verkaufen wollen
–  Ihre Wohnung anvertrauen, wenn Sie vermieten wollen.

Haus und Grund Wuppertal und Umland e. V., Tel. 0202/47955-0, Fax 0202/47955-70

HuG_12-14  14.12.14  17:31  Seite 10
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Stefan Peukert Garten- und Landschaftsbau  
Staatl. geprüfter Techniker für Gartenbau  
 
Wittener Straße 84 
42279 Wuppertal 
 
Tel.:    0202-2819933  
Fax:    0202-2502006     
 
 Anlagenpflege, Gartenpflege, Fällungen, 
 Pflanzungen, Pflaster, Plattenbeläge, Holz- 
 beläge, Teichbau, Steingärten, Winterdienst 
  
Gerne machen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot und beraten Sie zu Ihren 
Fragen rund um den Garten!   Rufen Sie uns an! 
 
www.galabau-peukert.de/   Mail :   info@galabau-peukert.de  
 
 

Haben Sie Ihren Tank
aufgefüllt?
                      Rufen Sie uns an.
                      Tel. 02 02/30 38 43

Mineralöle · 42103 Wuppertal

wetterbedingten Schäden ist auch auf 
Mängel am Bau zurückzuführen, weil 
etwa technische Regelwerke nicht be-
achtet wurden oder durch Mängel in 
der Bauausführung. Auch fehlende 
Anpassungen an den Stand der Tech-
nik und Mängel bei der Wartung, In-
standhaltung und -setzung werden 
genannt. Mehr Schutz vor Baumän-
geln im Neubau oder bei Moderni-
sierungen bietet eine baubegleitende 
Qualitätskontrolle durch einen unab-
hängigen Bauherrenberater. Ein Ge-
bäude- oder Modernisierungscheck 
mit einem unabhängigen Sachver-
ständigen zeigt Schwachstellen beim 
Erhaltungszustand des Gebäudes auf.

(djd). Sturm und Hagel, Starkregen, 
Hochwasser und Schneefälle: Ext-
reme Wettersituationen nehmen auch 
in Deutschland zu. Meist treten sie nur 
kleinräumig auf, haben aber bei Men-
schen, Natur und Gebäuden in der 
betroffenen Region erhebliche Aus-
wirkungen. Allein durch Starkregen 
verzeichnete die Versicherungswirt-
schaft im Jahr 2016 Schäden in Höhe 
von 800 Millionen Euro an Häusern, 
Hausrat, Gewerbe- und Industrieanla-
gen.

Indizien deuten auf steigende 
Kosten durch Wetterereignisse
Anhand verfügbarer Schadendaten hat 
das Institut für Bauforschung (IFB) 
im Auftrag der Verbraucherschutz-
organisation Bauherren-Schutzbund 
e.V. (BSB) untersucht, wie sich Schä-
den an Gebäuden durch Extremwetter 
in den letzten 10 bis 15 Jahren entwi-
ckelt haben. Die gute Nachricht ist: 
Schadenhäufigkeit und der Durch-
schnitt der Schadenhöhe lassen bis-
her keine direkten Rückschlüsse auf 
den prognostizierten Klimawandel zu. 
Dennoch sehen die Autoren der Stu-
die „Bauschäden durch Klimawan-
del“ Indizien dafür, dass die Schäden 
an Gebäuden durch Wetterereignisse 
und die Kosten für ihre Beseitigung 
künftig ansteigen werden. Die ausge-
werteten Daten zeigen zum Beispiel, 
dass Starkregen- und Flutereignisse 
den Durchschnitt der Schadenhöhe 
nach oben treiben.

Baumängel begünstigen Schäden 
durch Elementarereignisse

Der BSB weist darauf hin, dass Vor-
sorge zu allen untersuchten Schäden 
durch Sturm, Hagel, Rückstau, Stark-
niederschlägen, Überschwemmung 
oder Schneedruck möglich und sinn-
voll sei. Planerische und bauliche 
Maßnahmen können hier ebenfalls 
angebracht sein. Die Studie bietet 
Bauherren und Hausbesitzern hierzu 
umfangreiche Empfehlungen, sie 
kann unter www.bsb-ev.de - Studien 
kostenlos heruntergeladen werden. 
Als weiteren wichtigen Punkt nennt 
BSB-Geschäftsführer Florian Becker 
das Thema Baumängel. Denn die Er-
fahrung der Gebäudeversicherer, die 
in der Studie ausgewertet werden, 
zeigen deutlich: Ein Großteil der 

Mängel am Haus begünstigen Wetterschäden

Bauschäden durch Klimawandel?

www.hausundgrundwtal.de
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Bauherren sollten darauf achten, dass 
ihnen der Bauträger der Wahl die nö-
tige Sicherheit bietet. Unternehmen 
wie Helma sind von der deutschen 
Rating-Agentur „Creditreform“ zer-
tifiziert und bieten somit ein beson-
ders hohes Maß an Sicherheit für 
Baupartner und Bauherren. Seriöse 
Bauträger bieten darüber hinaus eine 
umfassende Bau- und Leistungsbe-
schreibung, sodass der Kunde genau 
weiß, was er bekommt. Befürchtun-
gen, eigene Gestaltungswünsche lie-
ßen sich mit einem Bauträger nicht 
umsetzen, sind unbegründet. Unter 
www.helma.de gibt es alle weiteren 
Informationen. Mit diesem Unter-
nehmen beispielsweise kann das 
künftige Eigenheim auch komplett 
individuell geplant werden.   

(djd). Für private Bauherren wird es 
zunehmend schwierig, in größeren 
Städten Baugrundstücke zu finden - 
geschweige denn bezahlbare. Einzel-
grundstücke zur Bebauung werden 
kaum noch angeboten, große Areale 
können dann nur von Bauträgern er-
schlossen und parzelliert werden. 
Häufig gibt es ohnehin keine Alter-
native mehr, weil Bauträger von der 
jeweiligen Kommune mit der Er-
schließung und Vermarktung eines 
größeren Baugebietes beauftragt 
werden. Für Bauinteressierte hat dies 
einen gewichtigen Vorteil - denn der 
Bauträger kümmert sich nicht nur 
um den Grundstückskauf, sondern 
um die gesamte Organisation und die 
Bauabwicklung bis zur schlüsselfer-
tigen Übergabe an den Käufer.

Rundum-Service durch Bauträger 
plus Kostensicherheit

Selber bauen bedeutet, sich auch um 
viele Dinge selbst zu kümmern: Kauf 
des Grundstücks, Genehmigungen, 
Bauplanung, Bauaufsicht, Finanzie-
rung. Architekt und Baufirma leisten 
zwar Unterstützung, dennoch bleibt 
vieles in der Verantwortung der Bau-
herren, obwohl diese meist das dafür 
notwendige Know-how nicht besit-
zen. Anders die Situation mit einem 
Bauträger: Dieser bleibt bis zur Ab-
nahme durch den Käufer Eigentümer, 
damit aber auch für das gesamte Bau-
vorhaben bis zur Schlüsselübergabe 
verantwortlich. Die Käufer haben so-
mit Kostensicherheit und einen trans-
parenten Zeithorizont, wann ihr Haus 
bezugsfertig sein wird. Ein wichtiges 
Argument für das Bauträgergeschäft 
ist zudem der Wegfall der Makler-
provision für das Grundstück, je 
nach Kaufpreis können hier mehrere 
10.000 Euro gespart werden.

In Großstädten sollte der Hausbau am besten mit einem Bauträger erfolgen

Entspannt zum Eigenheim

isotec_anzeige_92-135_2019.indd   16 25.02.19   11:23
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4000 m Produktions-
und Ausstellungsfläche

Neheim Lange Wende 86, 59755 Arnsberg NEU

(djd-k). Viele Hausbesitzer sehnen 
sich nach einem individuellen neuen 
Look für ihre Terrasse - mit Dielen 
als Bodenbelag. Doch Holzdielen sind 
ihnen zu pflegebedürftig und viele 
gängige aus Holz-Kunststoff-Ver-
bundwerkstoffen (WPC) sehen nicht 
holzähnlich genug aus. Auch die Halt-
barkeit lässt bei beiden Variationen oft 
zu wünschen übrig. Die Entscheidung 
fällt daher immer häufiger zugunsten 
ummantelter Verbundstoffdielen. In 
Nordamerika sind sie bereits weit ver-
breitet. Aber selbst mit Ummantelung 
ist nicht jede Diele wirklich haltbar. 
Woran sind hochwertige ummantelte 
WPC-Dielen zu erkennen? Hier die 
fünf wichtigsten Kriterien:

•  Vollprofil: Wer eine gute umman-
telte WPC-Diele sucht, sollte als 
erstes einen Blick auf den Quer-
schnitt, also das Profil, werfen. Die-
len mit Hohlräumen im Profil sind 
allein schon ihres Aufbaus wegen 
anfälliger für Verformungen. In den 
Kammern kann sich zudem Wasser 
sammeln. Dehnt es sich beim Ge-
frieren aus, sind Schäden möglich. 
Erste Wahl sind daher Vollprofile, 
die mehr Stabilität und Langlebig-
keit garantieren und bei denen eine 
Ummantelung auch wirklich sinn-
voll ist.

• Coextrusion: Wurde die Diele nach-
träglich beschichtet oder hat sie in 
einem Coextrusion genannten Pro-
duktionsverfahren die Ummante-
lung im heißen Zustand erhalten? 
Ist die Beschichtung nachträglich 
erfolgt, besteht die Gefahr, dass 
sie sich ablöst. Beim Coextru-

sionsverfahren, wie es beispiels-
weise der WPC-Dielen-Erfinder 
Trex nutzt, werden Dielenkern 
und Schicht quasi verschmol-
zen und sind so untrennbar und 
dauerhaft miteinander verbunden. 

• Drei-Seiten-Schutz: Der Haltbarkeit 
einer Diele kommt es zugute, wenn 
der Mantel nur drei Seiten der Diele 
schützt. So kann auf der Unterseite 
ein physikalischer Druckausgleich 
erfolgen, wenn extreme Temperatu-
ren dafür sorgen, dass sich Umman-
telung und Dielenkern unterschied-
lich stark ausdehnen oder zusam-
menziehen.

• Mantelmaterial: Von großer Be-
deutung ist die Qualität der Schutz-
schicht. Trex etwa stellt die Um-
mantelung seiner „Transcend“-Dau-

erdielen aus einer speziellen Mi-
schung neun hochwertiger Kompo-
nenten her. Gemeinsam sorgen sie 
dafür, dass die Schutzschicht kratz-
fest, fleckenresistent sowie UV- und 
farbbeständig ist. Bei nur gelegent-
licher Reinigung mit Wasser und 
Seife sehen die Dielen jahrzehn-
telang wie neu aus. Unter www.
de.trex.com/ gibt es alle weiteren 
Informationen.

• Recyclingmaterialien: Umweltbe-
wusste Hausbesitzer sollten bei der 
Auswahl auch darauf achten, dass 
die Dielen einen möglichst hohen 
Anteil an hochwertigem Recycling-
material haben. Es gibt umman-
telte Qualitätsdielen, die zu über 95 
Prozent aus recyceltem Holz und 
Kunststoff bestehen und für die 
nicht extra Bäume gefällt wurden.

Ratgeber Wohnen: Daran sind hochwertige ummantelte WPC-Dielen zu erkennen

Nicht nur schön, auch haltbar muss die Diele sein
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(djd). Heiß war es über viele Wochen, 
dazu herrschte in weiten Teilen des 
Landes chronische Trockenheit: Den 
Ausnahmesommer 2018 dürften viele 
Gartenbesitzer nicht so schnell ver-
gessen. Wachgerufen wird die Erinne-
rung mit einem Blick auf die vielfach 
bis heute geschädigten und buchstäb-
lich verbrannten Rasenflächen. Die 
neue Gartensaison bietet die Gelegen-
heit, mit der richtigen Pflege wieder 
einen sattgrünen Teppich heranzu-
ziehen. Mähen, düngen, wässern, so 
lauten die drei Disziplinen für einen 
erfolgreichen „Rasen-Dreikampf“.

Erst vertikutieren, dann nachsäen
Wenn es wieder wärmer wird, emp-
fiehlt sich eine Frühjahrsdüngung, 
um die Rasengräser „anzufüttern“ 
und die Basis für neues Wachstum 
zu schaffen. „Eine erste Nachsaat zur 
Reparatur von geschädigten Flächen 

sollte frühestens ab Mitte April erfol-
gen. Voraussetzung ist eine konstante 
Bodentemperatur von mindestens 8 
Grad Celsius“, erläutert Klaus Skup-
pin, Leiter der Abteilung Saatgut und 
Dünger bei Wolf-Garten. Sein Tipp: 
Wenn nur kleine Bereiche beschädigt 
sind, lässt sich auch mit Rasenrepara-
tur-Sticks schnell und gezielt Abhilfe 
schaffen. Sind hingegen große Flä-
chen im vergangenen Sommer ver-
brannt oder im Winter abgestorben, 
bedarf es einer umfassenden Rasen-
sanierung zum Beispiel mit der Tur-
bo-Nachsaat. Dafür zuerst den Rasen 
vertikutieren und anschließend nach-
säen. „Dabei sollte unbedingt ein 
Rasen-Starterdünger verwendet wer-
den“, empfiehlt Skuppin. Phosphorbe-
tonte Spezialdünger unterstützen eine 
schnellere Wurzelbildung und ermög-
lichen in kurzer Zeit einen schönen 
und nutzbaren Rasen. Für eine dauer-

Düngen, mähen und wässern: Darauf kommt es bei der Rasenpflege an

Rasen-Dreikampf für ein sattes Grün

hafte Nährstoffversorgung ist bei-
spielsweise der „Wolf-Garten Energy 
Depot Langzeitdünger“ geeignet, er 
versorgt die Fläche für bis zu sechs 
Monate.

Seltener wässern - dafür aber 
gründlich
Um eine dichte Narbe zu erhalten, 
muss der Rasen regelmäßig gemäht 
werden. Mähroboter erledigen das je-
den Tag ganz alleine und sorgen mit 
dem Mulchen - also dem Liegenlas-
sen des Schnittguts - zudem für eine 
ökologische Düngung. Wer keinen 
Roboter besitzt, sollte die Rasen-
fläche im Sommer mindestens ein-
mal in der Woche mähen. Mit jedem 
Schnitt wird der Rasen dichter. Auch 
beim Wässern kommt es naturgemäß 
auf die richtige Dosierung an. Eher 
seltener, dafür gründlich wässern, so 
lautet die Devise. Empfehlenswert ist 
eine Wassermenge von 15 bis 20 Li-
tern pro Quadratmeter, etwa ein- bis 
zweimal die Woche. Gerade bei an-
haltender Trockenheit ist es wichtig, 
den Rasen wurzeltief zu bewässern. 
Wichtig: Gräser unter Bäumen und an 
Hecken benötigen häufiger Wasser.

Besuchen Sie uns im Internet: www.happe-gmbh.de

42389 Wuppertal • Schwelmer Straße 46

Telefon: 02 02-60 28 43
Notdienst 01 71-2 61 20 16

Tankreinigung ∙ Tankschutz 
Demontage

Sanitär- und Heizungsbau

Heizöl

Seit 1885

TÜV gepr. Fachbetrieb
§ 19 I WHG
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(djd). Verputzte Fassaden sind die 
klassische Oberfläche für Gebäude 
schlechthin und immer schön anzuse-
hen - solange sich nicht ein graugrü-
ner Bewuchs breitmacht. Dies weist 
untrüglich auf einen Befall der Putz-
oberfläche mit Algen und Pilzen hin. 
Im Zuge des Klimawandels und einer 
zunehmend feuchtwarmen Witterung 
finden die Mikroorganismen immer 
bessere Lebensbedingungen vor und 
können somit Fassaden verunstalten. 
Als Gegenmittel werden vielen Fas-
sadenputzen bislang Biozide beige-
mischt, um die Mikroorganismen an 
der Hauswand abzutöten. Die bedenk-
lichen Chemikalien werden allerdings 
in relativ kurzer Zeit durch Regen 
ausgewaschen - die Fassade verliert 
dadurch wieder ihre Schutzwirkung, 
Algen können sich ungehindert an-
siedeln. Heute gibt es jedoch Alterna-
tiven, die zugleich umweltfreundlich 
und langfristig wirken.

Algen- und Pilzschutz auf natür-
liche Weise
Natürliche Wirkprinzipien reichen 
heute aus, um Fassaden strahlend 
schön zu erhalten - ohne die uner-
wünschte Grünfärbung. Die AquaBa-
lance-Fassadenputze von Saint-Go-
bain Weber vergrößern beispielsweise 
die Oberfläche der Wassertropfen, 
sodass diese schneller verdunsten. 
Gleichzeitig ist die Fassadenoberflä-
che in der Lage, Feuchtigkeit vorüber-
gehend aufzunehmen und nach kurzer 
Zeit wieder an die Luft abzugeben. 
Algen und Pilzen wird auf diese Weise 
der Nährboden entzogen, und die Fas-
sade zeigt sich auch auf lange Sicht 
von ihrer sauberen Seite. Inzwischen 
hat der Hersteller das gesamte Sorti-
ment an mineralischen und pastösen 
Fassadenputzen auf die umweltfreund-
liche Technologie umgestellt. Unter 
www.de.weber/aquabalance finden 
Bauherren eine Übersicht über die ver-
schiedenen Möglichkeiten der ökolo-

gischen Gestaltung von Putzfassaden.

Bundesländer und Kommunen för-
dern den Verzicht auf Biozide
Biozide zum Algenschutz werden auf-
grund der umweltschonenden Alter-
nativen zunehmend überflüssig. Zahl-
reiche Auszeichnungen, darunter der 
Bundespreis Ecodesign und der Inno-
vationspreis für Klima und Umwelt, 

bestätigen die Wirksamkeit der öko-
logischen AquaBalance-Putze. Beson-
ders interessant für Bauherren: Einige 
Bundesländer wie Hamburg und erste 
Kommunen, zum Beispiel Düsseldorf, 
gewähren bereits Fördergelder für den 
Einsatz biozidfreier Produkte. Vor dem 
Beginn eines Bauvorhabens sollte man 
sich dazu in der eigenen Kommune in-
formieren.

Sauber herausgeputzt

Fassaden lassen sich auch ohne Biozide vor Algen- und 
Pilzbewuchs schützen
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haben wir die Situation komplett um-
gekrempelt und eine ganz neue, ge-
mütliche Nische geschaffen.“

Den Sommer über steht auf der Ter-
rasse eine Sitzgruppe, die das Wohn-
zimmer quasi nach außen verlegt. 
Hier isst die Familie in den Ferien 
oft zusammen zu Mittag. Abends 
genießt Annemiek mit ihrem Mann 
den Sonnenuntergang bei einem Glas 
Wein. Und nach wie vor ist sie hin 
und weg von der neuen, gläsernen 
Fassade: „Selbst wenn sie geschlos-
sen ist, haben wir durch die Hellig-
keit das Gefühl, draußen zu sitzen.“

(djd). Besitzer alter Landhäuser kön-
nen ein Lied davon singen: Zwar ver-
sprühen ihre Eigenheime eine ganz 
besondere, behagliche Atmosphäre. 
Doch wegen der oft sehr großen Fas-
saden und der kleinen Fenster ge-
langt mitunter nur wenig Tageslicht 
ins Innere. So wie auch bei Familie 
Wermink aus dem niederländischen 
Hellendoorn. Seit 2012 wohnt sie in 
zwei versetzt zueinander stehenden, 
miteinander verbundenen Gebäuden.

Die beiden Häuser sind mit Reet ge-
deckt, was ihnen ein typisch nieder-
ländisches Flair verleiht. Doch so 
heimelig sie auch sein mochten, so 
schattig war es im Küchenbereich. 
Bis die Baufamilie sich entschied, 
mit einer Glas-Faltwand einen Teil 
der Fassade regelrecht aufzubrechen, 
um mehr Licht und Luft ins Innere zu 
lassen.

Die Küche als neuer Lebensmit-
telpunkt
Doch nicht nur das: „Die Wand zum 
Garten hin war sehr niedrig. Daher 
haben wir auf dieser Seite das Dach 
geöffnet und so auch die Wandseite 
erhöht“, sagt Annemiek Wermink. 
Nach vielen Vergleichen und langem 

Abwägen, welche Lösung sich am 
besten eignet, entschied das Paar 
sich schließlich für eine Glas-Falt-
wand des deutschen Herstellers So-
larlux. „Vor allem die hohe Qualität 
des Systems hat es uns angetan“, 
sagt Richard Wermink im Rück-
blick.

Die Glas-Faltwand wurde exakt 
auf Maß angefertigt. Sie lässt sich 
im Handumdrehen komplett öffnen 
- und bietet eine Front von stolzen 
sechs Metern Breite. Die einzelnen 
Glaselemente stehen dann links und 
rechts als schmale Pakete an der 
Seite. Dadurch verändert sich das 
gesamte Bild des Hauses: Küche 
und Terrasse bilden eine Einheit und 
sind der neue Lebensmittelpunkt der 
Familie.

Wohnzimmer im wind-
stillen Winkel
Die Terrasse befindet sich genau in 
dem Winkel, den die beiden Haus-
teile zueinander bilden. „Ein ange-
nehm windstilles Plätzchen also“, 
sagt der Bauherr. „Früher hatten wir 
nur den Zugang vom hinteren Haus-
teil über eine Terrassentür. Mit der 
neuen Verbindung über die Küche 

Glas-Faltwand bringt mehr Freiraum in den Altbau

Licht und Luft ins Eigenheim
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Dachdecker- u.

Wärmedämmtechnik

Dachfenster-Systeme

Fassadenbekleidung

Wartung- u. Reparatur

Zimmerer Meisterbetrieb

0202 47 32 43 

Händeler Str. 49  42349 Wuppertal

Flachdachtechnik

in unserer Ausstellung

Energetische 

Gaubenbau von A - Z

Dachsanierung

KFW Fördermittel
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Neubau
An- u. Umbauten
Fachwerksanierung
Fassadensanierung
Terrassen u. Balkone
Erd- u. Abdichtungsarbeiten
Bad- Dachgeschossgestaltung
Trockenbau
Putz- u. Fliesenarbeiten
Schwammsanierung
Reparaturen
Bauen aus einer Hand

42117 Wuppertal • Friedr.-Ebert-Str. 382a
Tel. 0202 712050 + 713245 Fax 0202 712335

E-Mail: info@oehlergmbh.de • Internet: oehlergmbh.de
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Hier 

könnte 

Ihre 

Anzeige

stehen!

Wir beraten 

Sie gerne.

Telefon
0 23 24/2 58 22

e-mail: 
andreas.wimmers@gmx.de

Gern unter-
stützen wir Sie

bei dem Verkauf Ihrer
 Immobilie oder helfen Ihnen

bei der Vermietung Ihrer
 Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de

Wir 
suchen neue 

Verkaufs-
objekte

Eine Werteinschät-
zung übernehmen wir

kostenlos.

Angebote 
bitte an 

Haus und Grund 
Tel.: 02 02 / 4 79 55-0

Neumitglieder-Werbung
Wir überweisen für jedes 

Neumitglied, das Sie für  unseren
Verein geworben haben, 
eine attraktive  Prämie!

Voraussetzung:
Aufnahmegebühr und erster

 Mitgliedsbeitrag sind bezahlt!

Gern unterstützen 
wir Sie 

bei dem Verkauf Ihrer  Immobilie
oder helfen Ihnen bei der Vermie-

tung Ihrer  Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de

Aufgepasst
Prüfen Sie neue Mieter –
mit dem Solvenzcheck 
von HAUS + GRUND 

für € 19,95 inkl. MwSt.

Unsere 
Mietverträge
werden ständig durch 

unsere Juristen auf 
Rechtssicherheit geprüft, 

aktualisiert und angepasst.
Diese können in den 

Formaten DIN A5 und 
DIN A4 erworben werden. 

Für Formulare nutzen Sie bitte auch
unseren Postservice.

(djd). Blumen brauchen Sonne, wäh-
rend im Schatten nur wenig wächst 
und gedeiht? Stimmt nicht ganz. Ent-
gegen der landläufigen Meinung gibt 
es eine Reihe von schönen Pflanzen, 
die sich auch an schattigen und halb-
schattigen Standorten und Balkonen 
sehr wohl fühlen und mit prächtigen 
Blüten oder schmucken Blättern für 
Lichtblicke sorgen.

Begonien bringen Farbe ins Spiel
Die Auswahl an Balkonpflanzen für 
schattige Lagen ist nicht besonders 
groß. Wie gut, dass es Begonien wie 
etwa die Begonia Beauvilia gibt, die 
mit zu viel Sonne und Hitze so gar 
nicht gut zurechtkommen. Auf Bal-
konen, die nicht von der Sonne ver-
wöhnt werden, sorgt sie mit ihrer 
Blütenpracht dafür für Aufsehen. In 
sonnigem Gelb, feurigem Orange, 
leuchtendem Weiß und temperament-
vollem Rot kommen ihre mit Blüten 
übersäten, herabhängenden Triebe in 
Ampeln und Balkonkästen besonders 
gut zur Geltung. Begonien bevorzu-
gen eine nährstoffreiche, gut wasser-
durchlässige Erde. Überschüssiges 
Wasser sollte zudem gut ablaufen 
können, denn Staunässe verträgt die 
Pflanze weitaus schlechter als kurze 
Trockenzeiten. Wenn sie alle 14 Tage 
etwas Flüssigdünger erhält und dar-
über hinaus gelbe Blätter und welke 
Blüten regelmäßig entfernt werden, 
belohnt sie das von Mai bis Oktober 
mit reichlich neuen Knospen. Erhält-
lich ist die Pflanze zum Beispiel im 
Onlineshop unter www.as-garten.de, 
wo es mehr nützliche Pflegetipps gibt.

Robuste Stauden für den Schat-
tengarten
In heißen Sommern weiß man einen 
schattigen Garten besonders zu schät-
zen, denn unter dem Blätterdach von 
Bäumen herrschen angenehme Tempe-
raturen. Allerdings ist hier nicht nur der 
Lichteinfall gering, es kann auch Prob-
leme mit der Wurzelkonkurrenz geben. 
Große, schattenspendende Bäume be-
anspruchen einen Großteil des Boden-
volumens, so dass es andere Pflanzen 
schwer haben, sich hier zu etablieren. 
Eine harmonische Ergänzung zu Far-
nen und Gräsern, die ohnehin gut mit 
den besonderen Bedingungen eines 
Schattengartens zurechtkommen, sind 
Hortensien und eindrucksvolle Blatt-
schmuckstauden wie Herzblatt-Lilie 
oder Hosta Hybriden, die schattige und 
halbschattige Plätze bevorzugen.

Lichtblicke im Schatten

Inhaber: Klaus Tessarek
Uellendahler Str. 488
42109 Wuppertal 
 
Ausstellung geöffnet:
Mo.-Fr. 8 Uhr bis 16.30 Uhr
Samstags 10 Uhr bis 12 Uhr 
sowie nach Vereinbarung

Ihr zuverlässiger Fachbetrieb für
Fiberglastüren  �  Garagentore  �  Vordächer

Terrassendächer  �  Beschattung  �  Faltsysteme

Telefon: (02 02) 70 20 71
www.ante-fenster.de

HuG_04-2015_RZ  13.06.15  19:04  Seite 6

Rheinstr. 45 · 42117Wuppertal · www.shk-nogly.de
0202/94623787 · 0202/94623788 · info@shk-nogly.de
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Versicherungsfachbüro  Paul Heinz Münch  
• Versicherungsmakler, Schwerpunkt Versicherungen rund um Ihr Gebäude
• Mitglieder des Haus und Grundbesitzerverein erhalten bis zu 30% Rabatt

kompetent   •   fachkundig   •   zuverlässig
Hauptstraße 161
42349 Wuppertal 

Telefon  0202 - 4 05 77 
Telefax   0202 - 47 67 47

info@muench-versicherungen.de
www.muench-versicherungen.de

Feuerlöscher · Fahrbare Feuerlöschgeräte · Feuerlöschanlagen
Feuerwehrtechnische Ausrüstung · Brandschutzschulung

Reparatur-, Füll- und Prüfdienst

seit 1911

Hochstraße 71-71a · 42105 Wuppertal
Telefon 02 02 / 30 30 11· Telefax 02 02 / 30 20 21
info@baedeker-brandschutz.de · www.baedeker-brandschutz.de

Können wir etwas für Sie tun? Rufen Sie uns an! WIR HELFEN GERNE!
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Hier 

könnte 

Ihre 

Anzeige

stehen!

Wir beraten 

Sie gerne.

Telefon
0 23 24/2 58 22

e-mail: 
andreas.wimmers@gmx.de

Gern unter-
stützen wir Sie

bei dem Verkauf Ihrer
 Immobilie oder helfen Ihnen

bei der Vermietung Ihrer
 Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de

Wir 
suchen neue 

Verkaufs-
objekte

Eine Werteinschät-
zung übernehmen wir

kostenlos.

Angebote 
bitte an 

Haus und Grund 
Tel.: 02 02 / 4 79 55-0

Neumitglieder-Werbung
Wir überweisen für jedes 

Neumitglied, das Sie für  unseren
Verein geworben haben, 
eine attraktive  Prämie!

Voraussetzung:
Aufnahmegebühr und erster

 Mitgliedsbeitrag sind bezahlt!

Gern unterstützen 
wir Sie 

bei dem Verkauf Ihrer  Immobilie
oder helfen Ihnen bei der Vermie-

tung Ihrer  Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de

Aufgepasst
Prüfen Sie neue Mieter –
mit dem Solvenzcheck 
von HAUS + GRUND 

für € 19,95 inkl. MwSt.

Unsere 
Mietverträge
werden ständig durch 

unsere Juristen auf 
Rechtssicherheit geprüft, 

aktualisiert und angepasst.
Diese können in den 

Formaten DIN A5 und 
DIN A4 erworben werden. 

Für Formulare nutzen Sie bitte auch
unseren Postservice.

	

	
	
	Geschäfts-	und	Beratungszeiten	
	

Geschäftszeiten	
	

Montag		 	 	 8.15	–	18.00	Uhr	
Dienstag	 		 	 8.15	–	17.00	Uhr	
Mittwoch	 	 8.15	–	14.15	Uhr	
Donnerstag	 	 8.15	–	18.00	Uhr	
Freitag	 	 	 8.15	–	16.00	Uhr	

	
Persönliche	Beratung	

	
Termin	ohne	Voranmeldung	

Montag		 	 	 14.00	–	15.40	Uhr	
Donnerstag	 	 14.00	–	15.40	Uhr	

	
Termin	mit	Voranmeldung	

Montag	 	 	 16.00	–	17.40	Uhr	
Mittwoch	 	 09.00	–	12.30	Uhr	
Donnerstag	 	 16.00	–	17.40	Uhr	

	
	

Telefonische	Beratung	und	Auskünfte	
(Für	einfach	gelagerte	Fallgestaltungen/Fragestellungen)	

	
Montag		 	 	 10.00	–	12.30	Uhr	
Dienstag			 	 10.00	–	12.30	Uhr	
Mittwoch	 	 10:00	–	11:00	Uhr	
Donnerstag	 	 10.00	–	12.30	Uhr	

Wuppertal, Hofkamp 148, Tel. 28 09 00

Peter Leitmann
Gas- u. Ölfeuerungstechnik

Neuenhofer Str. 20 · 42349 Wuppertal
Tel.: 4 08 79 95 · buero@leitmann.net

• Brennerwartung            • Reparatur

• Kesselreinigung             • Modernisierung

• Notdienst                        • Rufen Sie uns an!

Wir bearbeiten nasse Keller, nasse Wände, Schimmel.
Ein für alle Mal ! Horather Schanze 4

42281 Wuppertal

Telefon 0202 . 78 55 20

Telefax 0202 . 78 90 21

info@huenninghaus.com

www.huenninghaus.com

Haben Sie Schimmel im Keller?

Hünning_Anz -Schimmel_End.indd   1 16.04.18   09:14

Auflösung Rätsel S. 27
SIAMKATZE

Auflösung Sudoku S. 27
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• Fassade • Treppenhaus • Wohnung
• Wärmedämmsysteme
• dekorative und

denkmalpflegerische Malerarbeiten
Simonshöfchen 4a
Telefon 73 20 04 • Telefax 73 43 18
www.malerwerkstaetten-orth.de
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02 12 - 88 07 30 0

Notdienst 02 12 - 88 07 30 48www.wegogmbh.de
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V o n  F a l l  z u  F a l l

                     
SANITÄRE ANLAGEN - HEIZUNGSBAU 

Tradition schafft Vertrauen - über 100 Jahre in Vohwinkel 

      Tel.:       0202 - 781168 

      www.shk-vohwinkel.de 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Bahnstrasse 67  Tel.: 0202/781168  Bankverbindung: 

  Alexander Hainbach  42327 Wuppertal  Fax: 0202/784221  Stadtsparkasse Wuppertal 

        www.cw-hainbach.de  Kto-Nr. 612 200 (BLZ 330 500 00) 

A-Z, Tor & Zaun GmbH
Am Beuel 33

45527 Hattingen
Fon: 0 23 24 - 68 57 20-0
Fax: 0 23 24 - 68 57 20-10

http://www.tor-und-zaun.de
E-Mail: info@tor-und-zaun.de
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N e u e s  u n d  W i s s e n s w e r t e s

Unsere Mietverträge
werden ständig durch unsere Juristen
auf Rechtssicherheit geprüft, aktuali-
siert und angepasst. Diese können in

DIN A5 und DIN A4 erworben werden. 

Für Formulare nutzen Sie bitte auch 
unseren Postservice.

Reichen Sie das

Eigentümer Journal
weiter, Ihr Nachbar 

freut sich.

Aufgepasst
Prüfen Sie neue Mieter – mit dem Solvenz-

check von HAUS + GRUND 
für € 16,50 + MwSt.

Händeler Str. 49
42349 Wuppertal
Tel. 0202 47 32 43
info@magerdach.deProfipartner

Dach- und
Fassadentechnik

Dachdecker -u.

Wärmedämmtechnik
Flachdachtechnik

Gaubenbau von A-Z

Fassadenbekleidung

Sanierung

Dachfenster bis XXXL

Zimmerer

Groß-Ausstellung

energetische

Meisterbetrieb

Reichen Sie das 
Eigentümerjournal 

weiter, Ihr Nachbar freut sich

Der diesjährige Auftakt unserer Themenveranstaltungen „Mittwochs auf ein Stündchen bei Haus + Grund Wuppertal und 
Umland in Elberfeld“  brachte in der April-Veranstaltung den Teilnehmern sehr gute Erkenntnisse zu dem Erkennen von 
in der Immobilie schlummernden Energiesparpotenzialen. Der Immobilienbereichsleiter unseres Vereins, Herr Architekt 
Dipl.-Ing. (FH) Koch-Kohlstadt, konnte den interessierten Teilnehmern aufzeigen, an welche Stellschrauben zur Energie-
einsparung es sich lohnt, zu drehen und auch weitere zahlreiche zusätzliche Tipps zur Kostensenkung mit auf den Weg 
geben. 

   

Einen Auszug zur Fachveranstaltung finden Sie in dieser Ausgabe auf Seite 32.

Abgerundet wurde die Veranstaltung mit der Vorstellung des neuen Serviceangebots des Vereins, nämlich die Erstellung 
von Energieausweisen für Mitglieder über Haus + Grund. Hierüber besteht für die Mitglieder die Möglichkeit, falls der 
eigene Energieauszug abgelaufen ist, kostengünstig und kurzfristig einen neuen Energieausweis erstellen zu lassen. Im 
Falle Ihres Interesses zu den diesbezüglichen Konditionen können Sie sich gerne über die Zentrale an Herrn Michael 
Koch-Kohlstadt wenden. 

Mittwochs bei Haus + Grund Wuppertal und Umland
    Fachvortrag brachte Interessantes

Herr Koch-Kohlstadt im Gespräch mit Mitgliedern
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Satzungsänderung
Sehr geehrte Mitglieder,

auch in diesem Jahr stehen kleinere Änderungen zu der Vereinssatzung an. Diese Aktualisierungen sind aus rechtlichen 
Gründen notwendig geworden.

Auf Seite 31 finden Sie die notwendigen Änderungsvorschläge. Es sind ausschließlich die Vorschläge abgedruckt zu 
den Satzungspassagen, die geändert werden sollen. Im Übrigen bleibt es selbstverständlich bei den Regelungen der 
aktuellen Satzung inklusiv der am 29.05.2018 beschlossenen Änderungen (siehe Eigentümerjournal Mai 2018). Die 
aktuelle (soweit betroffen) Satzung und die Änderungsvorschläge hierzu wurden gegenübergestellt. Auf der linken 
Spaltenseite finden Sie, grau unterlegt, die betroffenen Regelungen der aktuellen Satzung. Auf der gegenüberliegenden 
rechten Spalte finden Sie die Passagen mit dem neuen Inhalt. Diese haben wir für die bessere Erkennbarkeit in roter 
Schrift abgedruckt. 

Wir gehen davon aus, dass der Entwurf, die Zustimmung der Mitglieder finden wird. Wir hoffen auch insoweit um eine 
rege Teilnahme an der diesjährigen Mitgliederversammlung. 

Ihr Vorstand

Dessauerstraße 3 | 42119 Wuppertal 
www.hausundgrundwtal.de

Als Prämie wünsche ich mir:  

 TV Simulator 

 Vermietungsschild (Werbenase zum  
 Aufkleben auf das Fenster von außen)

 Verkaufsschild (Werbenase zum   
 Aufkleben auf das Fenster von außen)

 Gutschein über einen Solvenzcheck   
 für bis zu zwei Personen gleichzeitig

Angaben zum werbenden Mitglied: 
_____________________________________/___________________/___________________________________
Name    Vorname               Mitgliedsnummer          Telefon (bitte für evt. Rückfragen angeben)

_________________________________________________________________________
Straße/Hausnummer  PLZ  Ort

Ich habe folgendes Neu-Mitglied geworben: 
______________________________________/___________________________________
Name    Vorname                 Telefon (bitte für evt. Rückfragen angeben)

_________________________________________________________________________
Straße/Hausnummer  PLZ  Ort

PRÄMIENCOUPON
r

Neue Mitglieder werben - Einbruchschutz gratis erhalten!
Wie Sie wissen, können Mitglieder im Rahmen der Aktion: „Mitglieder werben Mitglieder“ sich durch entsprechende Em-
pfehlungen eine attraktive Prämie sichern. Für die dunkle Jahreszeit ist derzeit als Sonderprämie ein TV Simulator erhält-
lich. Der TV Simulator dient zur Abschreckung von Einbrechern. Über sparsame LEDs werden Farbveränderungen sowie 
Szenerien und Bildschirmbewegungen simuliert. Es wird quasi für von außen das Haus oder die Wohnung Betrachtende 
das Flackern eines Fernsehgerätes vorgegaukelt. Das Gerät verfügt über einen Lichtsensor / Dämmerungsmodus und der 
Möglichkeit, verschiedene Laufzeiten einzustellen. Die Inbetriebnahme ist denkbar einfach über eine normale Steckdose und 
es ist laut Hersteller mit einem Energieverbrauch von max. 2,7 Watt zu rechnen. 
Um diese Sonderprämie oder eine andere gewünschte Prämie zu erhalten, ist ein ausgefüllter und unterschriebene Prä-
miencoupon in der Geschäftsstelle abgeben oder per Post zu zuschicken. Zu den einzelnen weiteren Voraussetzungen der 
Prämienhergabe wird auf die nachfolgenden Angaben verwiesen. 

Prämienvoraussetzungen:
Der Werbende muss Mitglied des Haus + Grund Wuppertal und Umland – vormals Elberfeld von 1880 e.V. sein. Vorstands- sowie Beiratsmitglieder des 
Haus- und Grundvereins sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Ein Prämienanspruch besteht nicht, wenn der Geworbene 
innerhalb der letzten zwölf Monate aus dem Haus- und Grundbesitzerverein Haus + Grund Wuppertal und Umland – vormals Elberfeld von 1880 e.V. aus-
getreten war. Auf die Prämien besteht ein Anspruch solange, wie diese vorrätig sind. Sollte eine Prämie vergriffen sein, werden Sie hiervon unterrichtet und 
haben die Möglichkeit sich dann für eine der anderen Prämien zu entscheiden. Für die Hingabe einer Prämie ist die Verwendung des Prämiencoupon, der 
auch über die Geschäftsstelle zu erhalten ist oder von der Vereinshomepage unter „Unser Service – Download Center“ heruntergeladen werden kann, Vo-
raussetzung. Ein Anspruch auf die Prämie entsteht dann, wenn von dem neugeworbenen Mitglied die Mitgliedschaft begründet wurde und der zu leistende 
Beitrag eingegangen ist. Das Mitglied wird von der Prämienfälligkeit unterrichtet und ein Termin vereinbart, zu dem das Mitglied eine           
         Sachprämie in der Geschäftsstelle abholen kann.
.
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Änderungsvorschläge zur Satzung

§ 4 
Erlöschen der Mitgliedschaft

1.  ……. 

 a. …..
 b. Austritt
  Der Austritt ist nur zum Schluss eines Kalender-
  jahres mit 6-monatiger Kündigungsfrist möglich.
   Die Austrittserklärung ist durch eigenhändig un- 
  terzeichnetes Schreiben im Original (nicht ausrei-
  chend sind E-Mail oder Fax) an den Verein zu
   richten. Nach Erwerb der Mitgliedschaft ist ein
   Austritt frühestens mit Wirkung zum Ablauf des
   zweiten Kalenderjahres der Mitgliedschaft zulässig.

c. ……..
 

§ 9
Vorstand

1. …….
2. …….
3. …….
4. …….
5. …….
6. …….
7. …….
8. …….
9. Zu allen den Verein berechtigenden und ver- 
 pflichtenden Abmachungen ist die Unterschrift  
 eines Mitglieds des Vorstands erforderlich.

10. Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und 
 außergerichtlich. Er hat die Stellung eines gesetzlichen 
 Vertreters. 
 Die Kosten von in eigener Person geführter Rechts-
 streitigkeiten werden vom Verein nicht übernommen

11. …….
12. …….

Die Satzungsänderung zu der in der Mitgliederver-
sammlung beschlossen Satzung vom 19.08.2013 sowie 
beschlossenen Änderungen vom 29.05.2018 tritt am 
20.05.2019 in Kraft.

Satzung aktuell

§ 4 
Erlöschen der Mitgliedschaft

1.  ……. 

 a. …..
 b. Austritt
  Der Austritt ist nur zum Schluss eines Kalender- 
  jahres mit 6-monatiger Kündigungsfrist möglich.  
  Die Austrittserklärung ist schriftlich an den Verein
  zu richten. Nach Erwerb der Mitgliedschaft ist ein
  Austritt frühestens mit Wirkung zum Ablauf des
  zweiten Kalenderjahres der Mitgliedschaft zulässig.

c. ……..
 

§ 9
Vorstand

1. …….
2. …….
3. …….
4. …….
5. …….
6. …….
7. …….
8. …….
9. Zu allen den Verein berechtigenden und ver- 
 pflichtenden Abmachungen ist die Unterschrift  
 von zwei Mitgliedern des Vorstands erforderlich.

10. Die gerichtliche Vertretung des Vereins wird von 
 dem/der 1. Vorsitzenden oder im Falle seiner/ 
 ihrer Verhinderung, Weigerung oder Untätigkeit  
 durch den/die 2. Vorsitzende/n wahrgenommen.  
 Die Kosten von in eigener Person geführter Rechts 
 streitigkeiten werden vom Verein nicht übernommen

11. …….
12. …….

Beschlossen in den Mitgliederversammlun-
gen vom 19.08.2013 und 29.05.2018

Dessauerstraße 3 | 42119 Wuppertal 
www.hausundgrundwtal.de

Als Prämie wünsche ich mir:  

 TV Simulator 

 Vermietungsschild (Werbenase zum  
 Aufkleben auf das Fenster von außen)

 Verkaufsschild (Werbenase zum   
 Aufkleben auf das Fenster von außen)

 Gutschein über einen Solvenzcheck   
 für bis zu zwei Personen gleichzeitig

Angaben zum werbenden Mitglied: 
_____________________________________/___________________/___________________________________
Name    Vorname               Mitgliedsnummer          Telefon (bitte für evt. Rückfragen angeben)

_________________________________________________________________________
Straße/Hausnummer  PLZ  Ort

Ich habe folgendes Neu-Mitglied geworben: 
______________________________________/___________________________________
Name    Vorname                 Telefon (bitte für evt. Rückfragen angeben)

_________________________________________________________________________
Straße/Hausnummer  PLZ  Ort

PRÄMIENCOUPON
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In letzter Zeit treffe ich bei Vermietun-
gen oder Verkäufen auf abgelaufene 
Energieausweise. Was die wenigsten 
wissen, der Energieausweis verliert 
nach 10 Jahren seine Gültigkeit, die 
ersten wurden 2008/2009 ausgestellt. 
Dies gilt auch, wenn Sie energetisch 
nichts an Ihrem Objekt verändert ha-
ben! Der neue Energieausweis wird 
dann nach der derzeit gültigen Be-
rechnung der ENEV ermittelt. Dies 
wird dazu führen, dass trotz gleicher 
Werte, ein geringer Energiestandard 
ausgewiesen wird. 

Energieausweise müssen im Fall eines 
Verkaufs oder einer Vermietung dem 
Interessenten vorgelegt werden, sogar 
bei einer Schenkung. Wer sein Ob-
jekt in einer Zeitung inseriert oder im 
Internet anbietet, muss den Energies-
tandart angeben, sonst wird das Ob-
jekt  nicht veröffentlicht. Wer anbaut, 
ändert oder gar neu baut, hat ebenfalls 
die Verpflichtung einen neuen Ener-
gieausweis ausstellen zu lassen. 

Es gibt aber auch Ausnahmen. Wes-
sen Objekt in die Denkmalliste ein-
getragen ist oder wessen Objekt eine 
Nutzfläche kleiner als 50 m² hat, ist 
ebenso befreit, wie ein Objekt, das 
nicht beheizt ist z.B. eine Garage. 
Auch wer alleiniger Nutzer seines Ob-
jekts ist, benötigt keinen Ausweis; erst 
wenn ein weiterer Nutzer mit ins Spiel 
kommt.

Was viele Eigentümer verwirrt, es gibt 
zwei unterschiedliche Ausweisarten. 
Zum einen gibt es den Bedarfsaus-
weis. Dieser Ausweis berechnet den 
theoretischen Energieverbrauch des 
Hauses. Hierzu wird zunächst eine Be-

standsaufnahme des Objekts gemacht. 
Relevant sind immer die Wärme ab-
gebenden Flächen, Außenwände, De-
cken zum unbeheizten Keller, Fenster, 
Dach, etc.. Interessant ist ihr Aufbau, 
insbesondere die Frage, wo sich dort 
wärmedämmende Schichten befinden, 
wie stark sie sind und wie hoch die 
Wärmeleitgruppe ist. Auch ihre Ori-
entierung ist wichtig, denn ein Fenster 
im Norden bringt weniger solare Ge-
winne als ein Fenster im Süden. Dann 
wird das beheizte Volumen ermittelt. 
Ebenso fließt die Art der Heizung und 
der Warmwasseraufbereitung in die 
Berechnung mit ein. Daraus wird ein 
Modell berechnet, bei dem es auch 
möglich ist, festzustellen, wie sich 
der Energieverbrauch verändert, wenn 
z.B. eine neue Heizungsanlage ein-
gebaut wird. Der Verbrauchsausweis, 
weist auch neben der Endenergie die 
Primärenergie aus. Die Endenergie ist 
der voraussichtliche Bedarf an Ener-
gie. In der Primärenergie wird zusätz-
lich die Energie einbezogen, die für 
den Transport und die Herstellung der 
Energie aufgewendet worden ist.

Der andere Ausweis ist der Ver-
brauchsausweis. Dieser basiert auf 
den letzten drei Jahresverbräuchen der 
Heizung und der Warmwasserberei-
tung. Diese Werte werden klimatisch 
bereinigt und auf die Nutzfläche um-
gerechnet. Wie Sie schon ahnen wer-
den, ist dieses Verfahren unaufwändi-
ger als der Bedarfsausweis, aber auch 
nicht so aussagekräftig. Was hier nicht 
erfasst wird, ist das Nutzerverhalten. 
Das kann sehr unterschiedlich sein, so 
können diese Werte deutlich, einige 
meinen bis zu 100%, vom neutralen 
Bedarfsausweis abweichen.

Objekte mit bis zu vier Wohneinhei-
ten, die die Wärmeschutzverordnung 
von 1977 nicht einhalten, müssen 
einen Verbrauchsausweis vorlegen, 
also das genauere Verfahren wählen. 
Alle anderen Objekte haben die Wahl 
zwischen den beiden Ausweisen. Ge-
werbeobjekte dürfen unabhängig vom 
Baujahr frei wählen.

Es gibt noch eine weitere Besonder-
heit bei s.g. Wohn- und Geschäftshäu-
sern. Beträgt der Anteil des Gewerbes 
mehr als 9% der Fläche, so müssen 
hier zwei getrennte Ausweise vor-
handen sein, das kommt daher, dass 
es eine andere Berechnungsgrundlage 
für Gewerbeobjekte, s.g. Nichtwohn-
gebäude, gibt.

Sollten Sie, als Mitglied, spezielle 
Fragen zu Ihrem Objekt habe, Sie er-
reichen mich unter 0202 – 479 55 25 
oder unter Immo@hausundgrundwtal.de. 
Wir erstellen auch Bedarfsausweise 
für Sie.

Michael Koch-Kohlstadt

Gilt Ihr alter noch?

Erf
olg

rei
ch 

ver
kau

ft

Duschen

Glastüren

Isolierglas

Fenster

Spiegel

Reperaturverglasung
Juliusstraße 12
(Güterbahnhof Mirke)
42105 Wuppertal

Fon 02 02 - 2 75 06-0
Fax 02 02 - 2 75 06-20

mail: info@glas-hoening.de
www.glas-hoening.de
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Attraktiver freistehender Bungalow am Falkenberg, 2 Garagen und großzügiges Grundstück
Diese selten angebotene Immobilie am Falkenberg in Wuppertal, liegt in absolut beliebter Wohnlage „In der Beek“. 
Das Wohnumfeld ist geprägt durch freistehende Ein- bis Zweifamilienhäuser und wird nur von Anwohnern in einer 30-Zone angefahren.  Um-
geben von grüner Naherholung, haben Sie eine  ideale Anbindung an die A46, nach Velbert/Essen, die City Elberfeld und umliegende beliebte 
Schulen und Kindergärten. 
Das Objekt wurde 1966 gebaut und im Jahr 1981 mit einem Anbau und einer großen Terrassenfläche erweitert,  sowie umlaufend komplett 
verklinkert. Aktuell  erfolgt die Nutzung in zwei  getrennten Wohnungen, eine künftige Nutzung als großzügiges Einfamilienhaus mit ca. 215 
qm Wohnfläche und 7 Zimmern  ist mit wenigen Umbauten jedoch ebenfalls möglich. Die Beheizung  und Warmwasserbereitung erfolgt über 
Gasetagenheizungen Baujahre 1994 und 2006. Zum Objekt gehören außerdem 2 Garagen.

Objekt:   2-Familienhaus Bungalow mit 2 Garagen
Grundstück: 872 qm
Wohnfläche:  ca. 215 m² (aktuell in 2 Wohnungen)
Energieausweis:  Baujahr 1968, Erweiterung 1981, Bedarfsausweis 270,4 kWh/m²a, Gas,  
Datum.: 18.12.2017
Kaufpreis:   445.000,- € VB 
 zzgl. 3,57 % Courtage inkl. 19 % MwSt. für Haus und Grund (Makler) 

NEU! Seltenes Angebot! 2 MFH aus langjährigem Familienbesitz, Nähe Wiesenstr. /Nordbahntrasse/Bahnhof Mirke

Diese beiden Mehrfamilienhäuser aus langjährigem Familienbesitz liegen in sehr ruhiger stadtnaher Wohnlage, fußläufig erreichen Sie die 
Nordbahntrasse, den Bahnhof Blo, den Mirker Bahnhof sowie die City Elberfeld. 
Das größere Objekt bietet insgesamt 7 Wohnungen mit ca. 387 m² Wohnfläche, alle Wohnungen haben sanierte Bäder, einen gepflegten Ge-
samteindruck, 2 Wohnungen bieten außerdem größere attraktive Terrassenflächen. Im Objekt befinden sich zusätzlich 3 Garagen mit einer 
großzügigen Hofdurchfahrt.
Das Nachbarobjekt der Gründerzeit beinhaltet 5 Wohnungen, eine Außenterrasse für alle Mieter und eine großzügige angebaute Lagerfläche. 
Insgesamt sind hier 347 qm² Wohnfläche zzgl. ca. 60 m² Lagerfläche vorhanden. Im Objekt sind die Bäder, der Strom und die Wohnungen in 
den letzten Jahren fortlaufend modernisiert worden. Die Häuser sind mit zwei modernen Gasbrennwertzentralheizungen der Baujahr 2001 und 
2005 ausgestattet. Beide Objekte teilen sich eine rückwärtige großzügige Gartenfläche, die alle Mieter nutzen können. Der Abverkauf der Ob-
jekte kann nur als Einheit erfolgen!

Wohnfläche:  ca. 734 m² zzgl. ca. 60 m² Lagerfläche
Wohnungen: 12
Garagen: 3
Baujahre:  1903 und 1962
Nettokaltmiete: ca. 53.556,- € p.a. bei Vollvermietung, teilw. steigerungsfähig 
Energieausweise: MFH Baujahr 1903, Bedarfsausweis, 01.08.2019. 168,0 kWh/m²a, Gas
  MFH Baujahr 1962, Verbrauchsausw., 04.07.2019, 119,5 kWh, Gas
Kaufpreis:  725.000,- € (zzgl. 3,57 % Courtage für Haus und Grund Wuppertal (Makler))Erf
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Mehrfamilienhaus der Gründerzeit mit Hinterhaus, Gewerbehalle u.
Hoffläche Bergisches Plateau!
Dieses Verkaufsobjekt bietet ein komplett vermietetes Vorderhaus mit drei Wohneinheiten und ein
Hinterhaus mit einer großzügigen vermieteten Gewerbehalle (KFZ-Nutzung) Darüber befindet
sich eine 3.5 Zimmer-Wohnung mit Terrasse. Im Hof stehen ca. 400 qm als Stellfläche zur Verfü-
gung.
Das Bergische Plateau ist eine sehr gut zu vermarktende Lage, da alle wichtigen Fachmarkt-
zentren in der unmittelbaren Umgebung angesiedelt sind. Hier besteht auch direkter Zugang zur
beliebten Nordbahntrasse. Rückwärtig und seitlich grenzt das Grundstück an eine Kleingarten-
siedlung. Alle Wohnungen sind vermietet und wurden fortlaufend renoviert. Die Beheizung erfolgt
mit Gasetagenheizungen. Die Gewerbehalle nutzt eine separate Ölheizung.

Baujahr: 1928
Wohnfläche gesamt: ca. 368 qm, insgesamt 4 Wohneinheiten
Gewerbefläche Halle: ca. 300 qm
Hoffläche: ca. 400 qm / Grundstück ca. 870 qm 
Nettokaltmieten p.a.: 32.700,- € (steigerungsfähig)
Energieausweis: Vorderhaus 23.05.2018, Bedarfsausw. 288,9 kWh/m²a, 

Gebäudekl. H, Gas, Hinterhaus Gewerbe 13.11.2015, Bedarfs-
ausw., 629,5 kWh/m²a, Öl

Kaufpreis : 425.000,- €  (zzgl. 3,57 % Courtage inkl. 19 % MwSt. für 
Haus und Grund (Makler))

Hier 

könnte 

Ihre 

Anzeige

stehen!
Wir beraten 

Sie gerne.

Telefon
0 23 24/2 58 22

e-mail: 
andreas.wimmers@gmx.de

Mehrfamilienhaus gesucht
Langjähriges Haus- und Grund-Mitglied
sucht Mehrfamilienhaus zum Kauf. 
Wer möchte sein gepflegtes MFH in gute
Hände übergeben?
Telefon 0202-437985.

Mehrfamilienhaus gesucht
Suche ein Mehrfamilienhaus in Wuppertal,
Remscheid, Gevelsberg o. Schwelm. 
Gerne Objekte mit Bewirtschaftungsdefi-
ziten o. Reparaturstau. Tel: 0174-9234004

Pinnwand

Mitglied sucht
(zu kaufen oder/und mieten) Ferienwoh-
nung oder Bungalow auf Gran Carnaria
Tel. 0176-40 58 68 45

Hinterhaus mit Hoffläche Straßenansicht

Exklusiv für Mitglieder - 
kostengünstiges Pinwand-
inserat!
Interesse? Sprechen Sie unsere
Zentrale an!

Elegantes Wohnen im Zooviertel wartet auf Sie!
Diese elegante Zweizimmer-Eigentumswohnung ist aufwendig saniert worden und wartet mit sofortiger Bezugsfertigkeit auf Ihre stilsichere
Einrichtung. Der Grundriss öffnet Ihnen Platz für Ihre persönlichen Gestaltungswünsche. 
Die Glattputzoptik, glassatinierte Schiebetürelementen, das barrierefreie Bad, welches durch seine geschickte Aufteilung den Betrachter er-
staunen lässt, sowie zum Verweilen die ausgebaute Loggia, runden den modernen Charakter der Wohnung ab. Selbstverständlich wird diese
Wohnung über eine moderne Gasetagenheizung beheizt. 

Das Haus mit seiner homogenen Hausgemeinschaft ist ruhig und gepflegt. Es steht ein Garten zur Mitbenutzung zur Verfügung. Die Anbin-
dung an den ÖPNV ist sehr gut und fußläufig erreichbar. In kurzer Entfernung zum Objekt stehen öffentliche Parkplätze in ausreichender An-
zahl zu Verfügung. In unmittelbarer Nähe befinden sich auch Ärzte unterschiedlicher Fachdisziplinen.

Lassen Sie sich nicht den Anblick dieser Wohnung entgehen – Besichtigungstermine kurzzeitig möglich

Baujahr : 1925
Wohnfläche: ca. 53 qm, bezugsfrei, Hochparterre, Gartennutzung
Sanierungen: Bad erneuert, Heizung erneuert, Strom erneuert, Böden und Wände  erneuert, neue Glasschiebetüren, Fenster teilsaniert
Hausgeld: 110,- € pro Monat 
Energieausweis: Datum 04. 02. 2019, Verbrauchsausweis, 143,9 kWh/m²a, Gas
Kaufpreis: 97.500,- € VB (zzgl. 3,57 % Courtage inkl. 19 % MwSt. für Haus und Grund (Makler))

Lichtdurchflutete Wohnung mit toller Fern- u. Rundsicht in zentraler Lage
Die schöne Dreizimmerwohnung, die über eine Wohnfläche von ca. 90 Quadratmeter verfügt und gut über den Aufzug erreichbar ist, steht
zum Verkauf. Auf den neuen Eigentümer wartet eine tolle Fern- und Rundsicht in nahezu alle Himmelsrichtungen über das Wuppertal durch
einen vom Balkon ausgehenden Balkonrundgang über drei Seiten der Wohnung. Der Balkon hat eine Südwestausrichtung und bietet Son-
nenhungrigen genügend Platz. 

Durch die Lage im Mehrfamilienobjekt und geschickte Fensteraufteilungen finden Sie eine helle, in weiten Teilbereichen lichtdurchflutete
Wohnung vor. Die Wohnung verfügt über ein Wohnzimmer, Schlafzimmer, eine Küche, ein Badezimmer mit Wannenbad, ein Gäste-WC, einen
Abstellraum sowie drei Dielen. Eine der Dielen, die zu dem Schlafzimmer führt, bietet sich als begehbarer Kleiderschrank an. Die Böden in Küche
und Bad sind gefliest. Die restlichen Böden der Wohnung sind mit Echtholzparkett ausgelegt. Ein Kellerabteil sorgt für zusätzliche Staufläche. 

Baujahr :                      1970
Wohnfläche:             ca. 90 qm
Sanierungen:          Bad erneuert, Heizung erneuert, Strom erneuert, Böden und Wände  erneuert, 
                                         neue Glasschiebetüren, Fenster teilsaniert
Hausgeld:                  371,00 €/mtl. (inkl. Heizkostenvorauszahlung u. Hauspflege) 
Energieausweis:     Datum: 29.10.2018; Energieverbrauchsauswe is: 133,2 kWh (m2a); Klasse E
Kaufpreis:                   153.000 € VB (zzgl. 3,57 % Courtage inkl. 19 % MwSt. für Haus und Grund (Makler))
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weiter, Ihr Nachbar freut sich.

BGH eine weitere nicht vorherseh-
bare Kehrtwende. Klauseln, die
wortwörtlich noch vor Kurzem für
zulässig erklärt worden sind, gelten
nun nicht mehr. Dies hat massive
Auswirkungen auf die Praxis. Künf-
tig wird es noch schwerer sein, Re-
novierungsansprüche durchzuset-
zen. 

Da die Rechtsprechung des BGH
nicht nur für künftige Vertragsge-
staltungen gilt, sondern auch rück-
wirkend, sind alle laufenden Ver-
tragsverhältnisse ebenso betroffen
wie bei Gericht anhängige Verfah-
ren, bei denen die Richter jetzt nach
neuer Rechtsprechung entscheiden
müssen.
Aus der geänderten Rechtspre-
chung werden sich eine Fülle weite-
rer Fragen ergeben, die erneuter
Prozesse und weitergehender BGH-
Rechtsprechung bedürfen. So wird
insbesondere zu klären sein, was
man unter einer "renovierten" Woh-
nung zu verstehen hat. Desweiteren
ist zu entscheiden, wie bei Wohnun-
gen zu verfahren ist, die mit frisch-
gestrichenen Wänden und Decken,
jedoch ohne erneuerten Tür- Fens-
ter- und Heizkörperanstrich über-
geben werden. 

Weitere Fragen stellen sich für den
Bereich farblicher Veränderungen
durch den Mieter. Entsprechendes
gilt für exzessives Rauchen und da-
durch verursachte Nikontinverfär-
bungen. 

Aus Fachkreisen erwartet werden
Entscheidungen, nach denen die
formularvertragliche Abwälzung
von Schönheitsreparaturen auf den
Mieter auch bei Überlassung von re-
novierten Wohnungen unzulässig
bleibt, wenn nicht die Einschrän-
kung gemacht wird, dass der Mieter
nur für solche Renovierungen zu-
ständig ist, die er durch seinen Ge-
brauch verursacht hat.
Soweit Verträge umgekehrt vorse-
hen, dass der Vermieter nicht ver-
pflichtet ist, dem Mieter bei Bedarf
die Wohnung zu renovieren, steht
auch dies auf dem Prüfstand.

Selbst die Frage, ob es im Hinblick
auf das Transparenzgebot reicht, im
Mietvertrag von Schönheitsrepara-
turen zu sprechen, ohne diese näher
zu definieren wird im Moment offen
diskutiert. 

All dies ist nicht erfreulich und
zwingt uns zu einer erneuten Um-

stellung unserer Mietverträge. Wir
werden diese wieder einmal an die
geänderte Rechtsprechung und die
für die Zukunft erwarteten Ent-
scheidungen anpassen. 

Für den Fall von Neuvermietungen
empfehlen wir - soweit dies möglich
ist - individuelle Regelungen zu tref-
fen. Allgemeine Formulierungsvor-
schläge hierzu sind leider nicht
möglich, da die Regelungen ja indi-
viduell sein sollen. 

Für laufende Mietverhältnisse
könnte durch Zusatzvereinbarun-
gen "nachgebessert" werden. Al-
lerdings steht und fällt der Erfolg
entsprechender Bemühungen mit
der Bereitschaft des Mieters, den
gewünschten Zusatz zum Mietver-
trag zu unterschreiben. Zwingen
kann man ihn hierzu nicht.

In der nächsten Ausgabe des Eigen-
tümerjournals werden wir weiter
berichten. 
RA Klaus Riske
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Mehrfamilienhaus der Gründerzeit mit Hinterhaus, Gewerbehalle u.
Hoffläche Bergisches Plateau!
Dieses Verkaufsobjekt bietet ein komplett vermietetes Vorderhaus mit drei Wohneinheiten und ein
Hinterhaus mit einer großzügigen vermieteten Gewerbehalle (KFZ-Nutzung) Darüber befindet
sich eine 3.5 Zimmer-Wohnung mit Terrasse. Im Hof stehen ca. 400 qm als Stellfläche zur Verfü-
gung.
Das Bergische Plateau ist eine sehr gut zu vermarktende Lage, da alle wichtigen Fachmarkt-
zentren in der unmittelbaren Umgebung angesiedelt sind. Hier besteht auch direkter Zugang zur
beliebten Nordbahntrasse. Rückwärtig und seitlich grenzt das Grundstück an eine Kleingarten-
siedlung. Alle Wohnungen sind vermietet und wurden fortlaufend renoviert. Die Beheizung erfolgt
mit Gasetagenheizungen. Die Gewerbehalle nutzt eine separate Ölheizung.

Baujahr: 1928
Wohnfläche gesamt: ca. 368 qm, insgesamt 4 Wohneinheiten
Gewerbefläche Halle: ca. 300 qm
Hoffläche: ca. 400 qm / Grundstück ca. 870 qm 
Nettokaltmieten p.a.: 32.700,- € (steigerungsfähig)
Energieausweis: Vorderhaus 23.05.2018, Bedarfsausw. 288,9 kWh/m²a, 

Gebäudekl. H, Gas, Hinterhaus Gewerbe 13.11.2015, Bedarfs-
ausw., 629,5 kWh/m²a, Öl

Kaufpreis : 425.000,- €  (zzgl. 3,57 % Courtage inkl. 19 % MwSt. für 
Haus und Grund (Makler))
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könnte 

Ihre 

Anzeige

stehen!
Wir beraten 

Sie gerne.

Telefon
0 23 24/2 58 22

e-mail: 
andreas.wimmers@gmx.de

Mehrfamilienhaus gesucht
Langjähriges Haus- und Grund-Mitglied
sucht Mehrfamilienhaus zum Kauf. 
Wer möchte sein gepflegtes MFH in gute
Hände übergeben?
Telefon 0202-437985.

Mehrfamilienhaus gesucht
Suche ein Mehrfamilienhaus in Wuppertal,
Remscheid, Gevelsberg o. Schwelm. 
Gerne Objekte mit Bewirtschaftungsdefi-
ziten o. Reparaturstau. Tel: 0174-9234004

Pinnwand

Mitglied sucht
(zu kaufen oder/und mieten) Ferienwoh-
nung oder Bungalow auf Gran Carnaria
Tel. 0176-40 58 68 45

Hinterhaus mit Hoffläche Straßenansicht

Exklusiv für Mitglieder - 
kostengünstiges Pinwand-
inserat!
Interesse? Sprechen Sie unsere
Zentrale an!

Elegantes Wohnen im Zooviertel wartet auf Sie!
Diese elegante Zweizimmer-Eigentumswohnung ist aufwendig saniert worden und wartet mit sofortiger Bezugsfertigkeit auf Ihre stilsichere
Einrichtung. Der Grundriss öffnet Ihnen Platz für Ihre persönlichen Gestaltungswünsche. 
Die Glattputzoptik, glassatinierte Schiebetürelementen, das barrierefreie Bad, welches durch seine geschickte Aufteilung den Betrachter er-
staunen lässt, sowie zum Verweilen die ausgebaute Loggia, runden den modernen Charakter der Wohnung ab. Selbstverständlich wird diese
Wohnung über eine moderne Gasetagenheizung beheizt. 

Das Haus mit seiner homogenen Hausgemeinschaft ist ruhig und gepflegt. Es steht ein Garten zur Mitbenutzung zur Verfügung. Die Anbin-
dung an den ÖPNV ist sehr gut und fußläufig erreichbar. In kurzer Entfernung zum Objekt stehen öffentliche Parkplätze in ausreichender An-
zahl zu Verfügung. In unmittelbarer Nähe befinden sich auch Ärzte unterschiedlicher Fachdisziplinen.

Lassen Sie sich nicht den Anblick dieser Wohnung entgehen – Besichtigungstermine kurzzeitig möglich

Baujahr : 1925
Wohnfläche: ca. 53 qm, bezugsfrei, Hochparterre, Gartennutzung
Sanierungen: Bad erneuert, Heizung erneuert, Strom erneuert, Böden und Wände  erneuert, neue Glasschiebetüren, Fenster teilsaniert
Hausgeld: 110,- € pro Monat 
Energieausweis: Datum 04. 02. 2019, Verbrauchsausweis, 143,9 kWh/m²a, Gas
Kaufpreis: 97.500,- € VB (zzgl. 3,57 % Courtage inkl. 19 % MwSt. für Haus und Grund (Makler))

Lichtdurchflutete Wohnung mit toller Fern- u. Rundsicht in zentraler Lage
Die schöne Dreizimmerwohnung, die über eine Wohnfläche von ca. 90 Quadratmeter verfügt und gut über den Aufzug erreichbar ist, steht
zum Verkauf. Auf den neuen Eigentümer wartet eine tolle Fern- und Rundsicht in nahezu alle Himmelsrichtungen über das Wuppertal durch
einen vom Balkon ausgehenden Balkonrundgang über drei Seiten der Wohnung. Der Balkon hat eine Südwestausrichtung und bietet Son-
nenhungrigen genügend Platz. 

Durch die Lage im Mehrfamilienobjekt und geschickte Fensteraufteilungen finden Sie eine helle, in weiten Teilbereichen lichtdurchflutete
Wohnung vor. Die Wohnung verfügt über ein Wohnzimmer, Schlafzimmer, eine Küche, ein Badezimmer mit Wannenbad, ein Gäste-WC, einen
Abstellraum sowie drei Dielen. Eine der Dielen, die zu dem Schlafzimmer führt, bietet sich als begehbarer Kleiderschrank an. Die Böden in Küche
und Bad sind gefliest. Die restlichen Böden der Wohnung sind mit Echtholzparkett ausgelegt. Ein Kellerabteil sorgt für zusätzliche Staufläche. 

Baujahr :                      1970
Wohnfläche:             ca. 90 qm
Sanierungen:          Bad erneuert, Heizung erneuert, Strom erneuert, Böden und Wände  erneuert, 
                                         neue Glasschiebetüren, Fenster teilsaniert
Hausgeld:                  371,00 €/mtl. (inkl. Heizkostenvorauszahlung u. Hauspflege) 
Energieausweis:     Datum: 29.10.2018; Energieverbrauchsauswe is: 133,2 kWh (m2a); Klasse E
Kaufpreis:                   153.000 € VB (zzgl. 3,57 % Courtage inkl. 19 % MwSt. für Haus und Grund (Makler))
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Brennstoffe

Dach + Wand

120JAHREHEIZOELVORST
Deutscher Ring 69, 42327 Wuppertal, Tel. 744035

Vorsicht Falle !
Warnung an unsere Anzeigenkunden!

Für das Eigentümer Journal ist aus -
schließ lich Herr Andreas Wimmers tätig!

Wenn Sie Zweifel haben, fragen Sie bitte
in der Geschäftsstelle nach!

Gerüstbau / Leitern

Hier könnte Ihre 
Anzeige stehen!

Wir beraten Sie gerne.

Mobil 0 172/511 52 44
Telefon 0 23 24/2 58 22

andreas.wimmers@gmx.de

Aufgepaßt
Prüfen Sie neue Mieter – mit dem Solvenz-

check von HAUS + GRUND 
für € 16,50 + MwSt.
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Haus + Grund
Wuppertal und Umland,
vormals Elberfeld von 1880 e.V.

Dessauerstraße 3
42119 Wuppertal

fon         02 02 / 4 79 55-0
fax         02 02 / 4 79 55-70

email    info@hausundgrundwtal.de
web       www.hausundgrundwtal.de

Haus-, Wohnungs- 
und Grundeigentümerverein
Langenberg e.V.

Froweinplatz 6b

Beratungs zeiten
Wuppertal Elberfeld
Dessauerstraße 3,
42119 Wuppertal
Telefonische Bera-
tung und Auskunft
Tel.: 479 55 0 / Fax:
479 55 70
Mo., Di. + Do.              
10.00 - 12.30 Uhr
Mi.                                            10.00 - 11.00 Uhr

Persönliche Beratung:
Feste Termine mit Voranmeldung! 
Mi.                                            9.00 - 12.30 Uhr
Mo. + Do.                               16.00 - 17.30 Uhr
Freie Beratungszeit ohne Termin:
Mo. + Do.                               14.00 - 15.45 Uhr

Cronenberg
Emmauszentrum, Hauptstr. 37  
jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat
von 16.00 - 18.00 Uhr

Langenberg
Geschäftsstelle Froweinplatz 6b
Jeden 2. und 4. Freitag im Monat
jeweils 16.00 - 17.30 Uhr

Langerfeld  
Allianz-Vertretung Grote
Langerfelder Str. 136
Sprechstunden jeden 1. und 3. Dienstag im Monat
von 15.30 - 17.00 Uhr
Keine Sprechstunde am 07.05.2019

Ronsdorf  
Kath. Jugendheim St. Josef
Remscheider Str. 8, 1. OG
Sprechstunden jeden 1. und 3. Dienstag im Monat
von 14.30 - 15.00 Uhr
Keine Sprechstunde am 07.05.2019

Steuerberatung
für den Bereich Haus- und Grund eigentum

Immobilien sind unsere Spezialität!
Deshalb sollten Sie uns
–  Ihr Haus anvertrauen, wenn Sie verkaufen wollen
–  Ihre Wohnung anvertrauen, wenn Sie vermieten wollen.

Haus und Grund Wuppertal und Umland e. V., Tel. 0202/47955-0, Fax 0202/47955-70

Preisindex für Lebenshaltung

HINWEIS: Bund und Land haben ihre Indexreihen per 01.01.2019 auf das Basisjahr 2015 = 100 umgestellt. Werte für frühere Basisjahre oder unter-
schiedliche Verbrauchergruppen werden nicht mehr veröffentlicht. Dies erfordert in manchen Fällen eine Anpassung der vereinbarten Wertsicherungsklausel. Lassen Sie
sich insoweit von den Juristen Ihrer Haus und Grund Geschäftsstelle beraten.

Verbraucherpreisindex Deutschland Basisjahr 2015 = 100
2015                                  98,5               99,2               99,7             100,2             100,4             100,4             100,6             100,6             100,4             100,4               99,7               99,7
2016                                  99,0               99,3             100,0             100,1             100,6             100,7             101,1             101,0             101,0             101,2             100,5             101,2
2017                               100,6             101,2             101,4             101,8             101,8             102,1             102,5             102,6             102,7             102,5             102,1             102,6
2018                               102,0             102,3             102,9             103,1             103,9             104,0             104,4             104,5             104,7             104,9             104,2             104,2
2019                               103,4             103,8             104,0                                                                                                                                                                                                                                      

Verbraucherpreisindex NRW Basisjahr 2015 = 100 / Aktualisierte Werte in der nächsten Ausgabe
Basisjahr                           Jan.               Feb.              März              April                Mai               Juni                 Juli              Aug.               Sep.               Okt.               Nov.               Dez.
2015                                  98,5               99,1               99,7             100,2             100,5             100,5             100,5             100,6             100,4             100,4               99,8               99,8
2016                                  98,9               99,4             100,1             100,1             100,6             100,7             101,0             101,0             101,0             101,2             100,5             101,2
2017                               100,6             101,3             101,4             101,9             101,8             102,1             102,5             102,6             102,6             102,4             102,0             102,5
2018                               101,9             102,3             102,8             103,1             103,8             103,9             104,3             104,5             104,6             104,8             104,1             104,1
2019                               103,4             103,9             104,3                       

Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) für Deutschland Basisjahr 2015 = 100 / Aktualisierte Werte in der Juni Ausgabe
                                            Jan.               Feb.              März              April                Mai               Juni                 Juli              Aug.               Sep.               Okt.               Nov.               Dez.
2017                               101,0             101,7             101,8             101,8             101,6             101,8             102,2             102,4             102,4             102,3             102,6             103,4
2018                               102,4             102,9             103,3             103,2             103,8             103,9             104,3             104,3             104,7             104,8                                                                    
                                                                                                  
Harmonisierter europäischer Verbraucherpreisindex (HVPI) (VPI-EWU) EUR 17 Basisjahr 2015 = 100 / Aktualisierte Werte in der Juni Ausgabe
                                            Jan.               Feb.              März              April                Mai               Juni                 Juli              Aug.               Sep.               Okt.               Nov.               Dez.
2017                             100,46          100,84          101,65          102,04          101,92          101,95          101,44          101,71          102,14          102,24          102,31          102,62
2018                             101,78          101,98          103,01          103,32          103,83          103,95          103,62          103,77          104,25          104,49                                              

2015 98,5 99,1 99,7 100,2 100,5 100,5 100,5 100,6 100,4 100,4 99,8 9
2016 98,9 99,4 100,1 100,1 100,6 100,7 101 101 101 101,2 100,5 1
2017 100,6 101,3 101,4 101,9 101,8 102,1 102,5 102,6 102,6 102,4 102 1
2018 101,9 102,3 102,8 103,1 103,8 103,9 104,3 104,5 104,6 104,8 104,1 1



Brennstoffe

Dach + Wand

120JAHREHEIZOELVORST
Deutscher Ring 69, 42327 Wuppertal, Tel. 744035

Vorsicht Falle !
Warnung an unsere Anzeigenkunden!

Für das Eigentümer Journal ist aus -
schließ lich Herr Andreas Wimmers tätig!

Wenn Sie Zweifel haben, fragen Sie bitte
in der Geschäftsstelle nach!

Gerüstbau / Leitern

Hier könnte Ihre 
Anzeige stehen!

Wir beraten Sie gerne.

Mobil 0 172/511 52 44
Telefon 0 23 24/2 58 22

andreas.wimmers@gmx.de

Aufgepaßt
Prüfen Sie neue Mieter – mit dem Solvenz-

check von HAUS + GRUND 
für € 16,50 + MwSt.
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Haus + Grund
Wuppertal und Umland,
vormals Elberfeld von 1880 e.V.

Dessauerstraße 3
42119 Wuppertal

fon         02 02 / 4 79 55-0
fax         02 02 / 4 79 55-70

email    info@hausundgrundwtal.de
web       www.hausundgrundwtal.de

Haus-, Wohnungs- 
und Grundeigentümerverein
Langenberg e.V.

Froweinplatz 6b

Beratungs zeiten
Wuppertal Elberfeld
Dessauerstraße 3,
42119 Wuppertal
Telefonische Bera-
tung und Auskunft
Tel.: 479 55 0 / Fax:
479 55 70
Mo., Di. + Do.              
10.00 - 12.30 Uhr
Mi.                                            10.00 - 11.00 Uhr

Persönliche Beratung:
Feste Termine mit Voranmeldung! 
Mi.                                            9.00 - 12.30 Uhr
Mo. + Do.                               16.00 - 17.30 Uhr
Freie Beratungszeit ohne Termin:
Mo. + Do.                               14.00 - 15.45 Uhr

Cronenberg
Emmauszentrum, Hauptstr. 37  
jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat
von 16.00 - 18.00 Uhr

Langenberg
Geschäftsstelle Froweinplatz 6b
Jeden 2. und 4. Freitag im Monat
jeweils 16.00 - 17.30 Uhr

Langerfeld  
Allianz-Vertretung Grote
Langerfelder Str. 136
Sprechstunden jeden 1. und 3. Dienstag im Monat
von 15.30 - 17.00 Uhr
Keine Sprechstunde am 07.05.2019

Ronsdorf  
Kath. Jugendheim St. Josef
Remscheider Str. 8, 1. OG
Sprechstunden jeden 1. und 3. Dienstag im Monat
von 14.30 - 15.00 Uhr
Keine Sprechstunde am 07.05.2019

Steuerberatung
für den Bereich Haus- und Grund eigentum

Immobilien sind unsere Spezialität!
Deshalb sollten Sie uns
–  Ihr Haus anvertrauen, wenn Sie verkaufen wollen
–  Ihre Wohnung anvertrauen, wenn Sie vermieten wollen.

Haus und Grund Wuppertal und Umland e. V., Tel. 0202/47955-0, Fax 0202/47955-70

Preisindex für Lebenshaltung

HINWEIS: Bund und Land haben ihre Indexreihen per 01.01.2019 auf das Basisjahr 2015 = 100 umgestellt. Werte für frühere Basisjahre oder unter-
schiedliche Verbrauchergruppen werden nicht mehr veröffentlicht. Dies erfordert in manchen Fällen eine Anpassung der vereinbarten Wertsicherungsklausel. Lassen Sie
sich insoweit von den Juristen Ihrer Haus und Grund Geschäftsstelle beraten.

Verbraucherpreisindex Deutschland Basisjahr 2015 = 100
2015                                  98,5               99,2               99,7             100,2             100,4             100,4             100,6             100,6             100,4             100,4               99,7               99,7
2016                                  99,0               99,3             100,0             100,1             100,6             100,7             101,1             101,0             101,0             101,2             100,5             101,2
2017                               100,6             101,2             101,4             101,8             101,8             102,1             102,5             102,6             102,7             102,5             102,1             102,6
2018                               102,0             102,3             102,9             103,1             103,9             104,0             104,4             104,5             104,7             104,9             104,2             104,2
2019                               103,4             103,8             104,0                                                                                                                                                                                                                                      

Verbraucherpreisindex NRW Basisjahr 2015 = 100 / Aktualisierte Werte in der nächsten Ausgabe
Basisjahr                           Jan.               Feb.              März              April                Mai               Juni                 Juli              Aug.               Sep.               Okt.               Nov.               Dez.
2015                                  98,5               99,1               99,7             100,2             100,5             100,5             100,5             100,6             100,4             100,4               99,8               99,8
2016                                  98,9               99,4             100,1             100,1             100,6             100,7             101,0             101,0             101,0             101,2             100,5             101,2
2017                               100,6             101,3             101,4             101,9             101,8             102,1             102,5             102,6             102,6             102,4             102,0             102,5
2018                               101,9             102,3             102,8             103,1             103,8             103,9             104,3             104,5             104,6             104,8             104,1             104,1
2019                               103,4             103,9             104,3                       

Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) für Deutschland Basisjahr 2015 = 100 / Aktualisierte Werte in der Juni Ausgabe
                                            Jan.               Feb.              März              April                Mai               Juni                 Juli              Aug.               Sep.               Okt.               Nov.               Dez.
2017                               101,0             101,7             101,8             101,8             101,6             101,8             102,2             102,4             102,4             102,3             102,6             103,4
2018                               102,4             102,9             103,3             103,2             103,8             103,9             104,3             104,3             104,7             104,8                                                                    
                                                                                                  
Harmonisierter europäischer Verbraucherpreisindex (HVPI) (VPI-EWU) EUR 17 Basisjahr 2015 = 100 / Aktualisierte Werte in der Juni Ausgabe
                                            Jan.               Feb.              März              April                Mai               Juni                 Juli              Aug.               Sep.               Okt.               Nov.               Dez.
2017                             100,46          100,84          101,65          102,04          101,92          101,95          101,44          101,71          102,14          102,24          102,31          102,62
2018                             101,78          101,98          103,01          103,32          103,83          103,95          103,62          103,77          104,25          104,49                                              

2015 98,5 99,1 99,7 100,2 100,5 100,5 100,5 100,6 100,4 100,4 99,8 9
2016 98,9 99,4 100,1 100,1 100,6 100,7 101 101 101 101,2 100,5 1
2017 100,6 101,3 101,4 101,9 101,8 102,1 102,5 102,6 102,6 102,4 102 1
2018 101,9 102,3 102,8 103,1 103,8 103,9 104,3 104,5 104,6 104,8 104,1 1

PARKETT
LANDHAUSDIELEN
LAMINAT
DESIGNBELAG
TERRASSEN AUS HOLZ
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Dachdeckermeister
seit 1904

Klophausstraße 15 - 42119 Wuppertal
Tel. 31 33 55 - info@dickeundsohn.de

Hausverwaltung

Maler

Vohwinkeler Straße 80
42329 Wuppertal
Telefon (02 02) 73 63 41

Rolladen / Markisen

fr

Franz-Josef Merten
r. 22

42103 W
Tel./ 2 52252

0/88129

ren.de

• Fassadenschutz • Gerüste
• Reparatur-Service • Renovierung
• Wärmedämmsysteme • Bodenbeläge

� (02150) 705410 � (0202) 312383
Düsseldorf-Meerbusch Wuppertal

– seit 1958 –

 
   

  
 

 
  

   
   
    

 
  
  

  
 
  

  

Rolladen Reinertz
Meisterbetrieb

Rolladen • Fenster • Markisen
elektrische Antriebe

42899 Remscheid Am Blaffertsberg 30
priv. 02 02 / 7112 63 � 0 2191/ 5 89 49-38

       
       

   
    

 

  
  

                    
 

                                                               
                
                 

   
   
   

  

   

   
 

   

 
 

bei Verkauf + Vermietung

wohn-traeume.com

Wahl
Immobilienvertrieb

02 02
26 85 200

G
m
bH

T.P.M. Trilling Projekt- 
Management GmbH

Hausverwaltung für 
Mietwohnobjekte

Weinberg 14
42109 Wuppertal

Tel 02 02 – 708 613
Fax 02 02 – 257 45 15

Peter.Trilling@t-online.de

Beileigenhinweis
für diese Ausgabe

B&E und Land-
technik Printz
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Rollladen
Markisen

Tore
Terrassendächer

Klappläden
Innenverschattung

Reparaturen/Service

Tel. 02 02-75 17 52 
info@adolfenge.de • www.adolfenge.de

Beilagenhinweis:
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Dekorative Raumgestaltung · Fassadengestaltung
Maler- und Lackierarbeiten aller Art · Wärmedämmung

Telefon 0202 - 42 51 12 · Fax 02191 - 38 88 33
info@malerbetrieb-motte.de · www.malerbetrieb-motte.de

Engel & Völkers Wuppertal
Tel. 0202- 24 29 140 · www.eundv.com

Testen Sie uns!

Ob Wohnung, 
Reihenhaus oder

Villa – Wir verkaufen
Ihre Immobilie


